
 

 

 

Weisung 201607026 vom 20.07.2016 – 
Arbeitslosenversicherungsschutz- und 
Weiterbildungsstärkungsgesetz (AWStG); Anpassung 
von Fachlichen Weisungen (vormals 
Geschäftsanweisungen) 

Laufende Nummer:  201607026 

Geschäftszeichen:  IF 31 – 5530.2 / 5531 / 5390 / 75081 / 75144 / 56421h 

Gültig ab:  20.07.2016  
Gültig bis:  19.07.2021  

SGB II:  nicht betroffen 
SGB III:  Weisung  
FamKa:  nicht betroffen 

 

Bezug:  

• HEGA 01/12 - 03 - Instrumentenreform - Maßnahmen zur Aktivierung u. beruflichen 
Eingliederung - § 45 SGB III - Geschäftsanweisungen MAT/MAG/MPAV 

Hinweis:  

• Auf diese Regelung wird in Information 201607028 vom 20.07.2016 Bezug 
genommen. 

Aufhebung von Regelungen (ab 01.08.2016): 

• 201512031 vom 21.12.2015; HEGA 04/15-03; HEGA 08/2013-04; 
Geschäftsanweisung FbW; Geschäftsanweisung MAG (Stand: 19.01.2012); 
Geschäftsanweisung MAT (Stand: 19.01.2012) 

 
Die Fachlichen Weisungen (vormals Geschäftsanweisungen) in den Bereichen 
„Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW)“, „Programm „Weiterbildung 
Geringqualifizierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen 

https://redaktion.baintranet.de/011/005/001/007/Seiten/Information-201607028.aspx


 

 

 

(WeGebAU)“, „Maßnahmen bei einem Arbeitgeber (MAG)“, „Maßnahmen bei einem 
Träger (MAT)“ sowie “Innovative Ansätze nach § 135 SGB III“ wurden an die durch das 
Arbeitslosenversicherungsschutz- und Weiterbildungsstärkungsgesetz (AWStG) 
geänderte Rechtslage ab 01.08.2016 angepasst. 

1. Ausgangssituation 
Der Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt führt einerseits zu einer höheren Nachfrage an 
Fachkräften und bewirkt andererseits, dass sich Chancen für gering qualifizierte 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Arbeitsmarkt verschlechtern. Trotz guter 
Arbeitsmarktentwicklung haben insbesondere gering qualifizierte Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Darüber hinaus 
erschweren zu geringe Grundkompetenzen eine berufliche Nachqualifizierung. Deshalb 
müssen Qualifizierungs-, Aufstiegs- und Fachkräftepotenziale durch eine Fortentwicklung der 
Arbeitsförderung stärker erschlossen werden. 

2. Auftrag und Ziel 
Mit dem AWStG wird insbesondere für gering qualifizierte Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, Langzeitarbeitslose und ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  der 
Zugang zur beruflichen Weiterbildung verbessert. Mit der Modifikation des 
Vermittlungsvorrangs nach § 4 SGB III wird klargestellt, dass der Vorrang, jemanden in ein 
neues Beschäftigungsverhältnis zu vermitteln, einer Weiterbildungsförderung nicht 
entgegensteht, wenn durch die Weiterbildung eine dauerhafte berufliche Eingliederung 
erreicht werden kann. Die eingeführten Spielräume können vor dem Hintergrund des 
geschilderten Strukturwandels für eine Intensivierung der beruflichen Weiterbildung genutzt 
werden. Zur besseren Eignungsfeststellung können Langzeitarbeitslose und Arbeitslose mit 
schwerwiegenden Vermittlungshemmnissen durch längere Maßnahmen oder 
Maßnahmeteile bei einem Arbeitgeber gefördert werden. Die Erprobung innovativer Ansätze 
im Rahmen des § 135 SGB III wird entfristet. 

3. Einzelaufträge 
Die Regionaldirektionen stellen die Anwendung der Fachlichen Weisungen (vormals 
Geschäftsanweisungen) in den Agenturen für Arbeit und den Operativen Services sicher. 

Die Agenturen für Arbeit und die Operativen Services wenden die Fachlichen Weisungen 
(vormals Geschäftsanweisungen) an. 



 

 

 

4. Info 
Information 201607027 vom 20.07.2016 - Arbeitslosenversicherungsschutz- und 
Weiterbildungsstärkungsgesetz (AWStG)  

5. Koordinierung 
entfällt 

6. Haushalt 
entfällt 

7. Beteiligung 
entfällt 

gez.  
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Rechtsanwendung 
§ 81 


Grundsatz 


(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können bei beruflicher Weiterbildung durch Übernahme der 
Weiterbildungskosten gefördert werden, wenn 
1. die Weiterbildung notwendig ist, um sie bei Arbeitslosigkeit beruflich einzugliedern, eine ihnen drohende 


Arbeitslosigkeit abzuwenden oder weil bei ihnen wegen fehlenden Berufsabschlusses die Notwendigkeit 
der Weiterbildung anerkannt ist, 


2. die Agentur für Arbeit sie vor Beginn der Teilnahme beraten hat und 
3. die Maßnahme und der Träger der Maßnahme für die Förderung zugelassen sind. 
Als Weiterbildung gilt die Zeit vom ersten Tag bis zum letzten Tag der Maßnahme mit Unterrichtsveranstal-
tungen, es sei denn, die Maßnahme ist vorzeitig beendet worden. 


(2) Anerkannt wird die Notwendigkeit der Weiterbildung bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wegen 
fehlenden Berufsabschlusses, wenn sie 
1. über einen Berufsabschluss verfügen, jedoch auf Grund einer mehr als vier Jahre ausgeübten Beschäf-


tigung in an- oder ungelernter Tätigkeit eine dem Berufsabschluss entsprechende Beschäftigung vo-
raussichtlich nicht mehr ausüben können, oder 


2. nicht über einen Berufsabschluss verfügen, für den nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften 
eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
ohne einen solchen Berufsabschluss, die noch nicht drei Jahre beruflich tätig gewesen sind, können nur 
gefördert werden, wenn eine Berufsausbildung  oder eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme aus 
in ihrer  Person liegenden Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist. 


Zeiten der Arbeitslosigkeit, der Kindererziehung und der Pflege eines Angehörigen der Pflegestufe I bis III 
stehen Zeiten einer Beschäftigung nach Satz 1 Nummer 1 gleich. 


(3) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden durch Übernahme der Weiterbildungskosten zum 
nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses oder eines gleichwertigen Schulabschlusses gefördert, 
wenn 
1. sie die Voraussetzungen für die Förderung der beruflichen Weiterbildung nach Absatz 1 erfüllen und 
2. zu erwarten ist, dass sie  an der Maßnahme erfolgreich teilnehmen werden. 


Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 zweiter Halbsatz gilt entsprechend. Die Leistung wird nur erbracht, soweit sie 
nicht für den gleichen Zweck durch Dritte erbracht wird. Die Agentur für Arbeit hat darauf hinzuwirken, dass 
sich die für die allgemeine Schulbildung zuständigen Länder an den Kosten der Maßnahme beteiligen. 
Leistungen Dritter zur Aufstockung der Leistung bleiben anrechnungsfrei. 


(3a) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können zum Erwerb von Grundkompetenzen durch Übernahme 
der Weiterbildungskosten gefördert werden, wenn 
1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen für die Förderung der beruflichen Weiterbildung erfüllt sind, 
2. die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht über ausreichende Grundkompetenzen verfügen, um 


erfolgreich an einer beruflichen Weiterbildung teilzunehmen, die zu einem Abschluss in einem Ausbil-
dungsberuf führt, für den nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften eine Ausbildungsdauer von 
mindestens zwei Jahren festgelegt ist, und 


3. nach einer Teilnahme an der Maßnahme zum Erwerb von Grundkompetenzen der erfolgreiche Ab-
schluss einer beruflichen Weiterbildung nach Nummer 2 erwartet werden kann. 


(4) Der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer wird das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Förderung 
bescheinigt (Bildungsgutschein). Der Bildungsgutschein kann zeitlich befristet sowie regional und auf 
bestimmte Bildungsziele beschränkt werden. Der von der Arbeitnehmerin oder vom Arbeitnehmer ausge-
wählte Träger hat der Agentur für Arbeit den Bildungsgutschein vor Beginn der Maßnahme vorzulegen. Die 
Agentur für Arbeit kann auf die Ausstellung eines Bildungsgutscheins bei beschäftigten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern verzichten, wenn der Arbeitgeber und die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer damit 
einverstanden sind. 


(5) (…)  


81.11 (1) Arbeitslosigkeit (vgl. § 16 Abs. 1) allein begründet nicht die Notwendigkeit 
der Weiterbildung. Es müssen Qualifikationsdefizite vorliegen, die durch die 
Teilnahme an der Weiterbildung abgebaut werden und die mit Blick auf die zu 
erwartenden Beschäftigungsmöglichkeiten zu einer beruflichen Integration in den 
ersten Arbeitsmarkt führen. 


Arbeitslosigkeit / 
berufliche Integration 


(2) Das Erfordernis einer dreijährigen beruflichen Tätigkeit (vgl. FW 81.23) 
besteht auch für Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Antragsteller. 


Berufserfahrung 
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81.21 Ein Berufsabschluss liegt vor, wenn eine Ausbildung 
• in den anerkannten Ausbildungsberufen, die in dem vom Bundesinstitut für 


Berufsbildung (BiBB) gem. Berufsbildungsgesetz (BBiG) geführten Verzeichnis 
der anerkannten Ausbildungsberufe veröffentlicht sind, 


• in einem öffentlich rechtlichen Dienstverhältnis, 
• an Berufsfachschulen und Fachschulen, die eine betriebliche oder überbetrieb-


liche Erstausbildung ersetzt und mit einem allgemein anerkannten beruflichen 
Abschluss endet, 


• in allen anderen schulischen Erstausbildungsgängen (z. B. an Fachschulen, 
Fachhochschulen, Hochschulen) 


mit mindestens zweijähriger Dauer erfolgreich absolviert wurde. 


Anerkannter Berufs-
abschluss 


81.22 
 


Eine Förderung wegen fehlenden Berufsabschlusses ist möglich, wenn durch die 
Teilnahme 
• ein nach dem BBiG, der Handwerksordnung (HWO) oder nach bundes-  oder 


landesrechtlichen Vorschriften geregelter Berufsabschluss oder 
• ein allgemein anerkannter Abschluss über der Facharbeiter-, Gesellen- oder 


Gehilfenebene (Aufstiegsfortbildung) oder 
• eine berufsanschlussfähige Teilqualifikation erworben wird. 


Fehlender Berufsab-
schluss 
 
 
 
 
Berufsanschluss-
fähige Teilqualifikation 


81.23 (1) Das Erfordernis einer dreijährigen beruflichen Tätigkeit für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss dient der Abgrenzung zwischen 
beruflicher Erstausbildung und beruflicher Weiterbildung; es besteht für diesen 
Personenkreis grundsätzlich ein gesetzlicher Vorrang der beruflichen Erstausbil-
dung. Als berufliche Tätigkeit gilt, ungeachtet der Versicherungspflicht, jede 
mindestens 15 Wochenstunden umfassende Tätigkeit, sowie Zeiten einer nicht 
abgeschlossenen Berufsausbildung, des Wehr- und Zivildienstes und der 
Tätigkeit im eigenen, mindestens zwei Personen umfassenden Haushalt. 


Abgrenzung / Verweis 
auf Erstausbildung / 
berufliche Tätigkeit 


(2) § 81 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 ermöglicht die Förderung von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern, die weniger als drei Jahre beruflich tätig gewesen sind. In 
der Person liegende Gründe können z.B. das Alter oder die familiären Rahmen-
bedingungen der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers (z.B. Alleinverdiener 
mit Familie) sein. 


Dreijährige berufliche 
Tätigkeit 


81.31 (1) Die Maßnahmen dienen der Vorbereitung auf eine abschlussbezogene 
berufliche Weiterbildung (Umschulung). Sie sollen sich an leistungsschwächere, 
geringqualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer richten, deren 
Grundkompetenzen insbesondere in den Bereichen Lesen, Schreiben, 
Mathematik und Informations- und Kommunikationstechnologien unzureichend 
sind, um erfolgreich an einer abschlussbezogenen Weiterbildung teilnehmen zu 
können. 


Bildungsgutschein für 
Maßnahmen zum 
Erwerb von Grund-
kompetenzen 


 (2) Das Ziel des Berufsabschlusses muss in der Eingliederungsvereinbarung 
festgelegt sein, mit dem Zwischenziel des Erwerbs der dafür erforderlichen 
Grundkompetenzen. 


Eingliederungs-
vereinbarung 


 (3) Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ohne Hauptschulabschluss ist zu 
klären, ob ggf. eine Maßnahme zum Erwerb dieses Schulabschlusses zielführen-
der ist. 


Hauptschulabschluss 


81.32 Im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Besuch einer Maßnahme zum 
Erwerb von Grundkompetenzen kann sich zur Feststellung der vorhandenen 
schulischen Grundfertigkeiten eine Begutachtung durch den Berufspsychologi-
schen Service (BPS) anbieten. 


Einschaltung BPS bei 
Maßnahmen zum 
Erwerb Grundkompe-
tenzen 


 Die Entscheidung zur Einschaltung des BPS bleibt in der Entscheidungskompe-
tenz der Vermittlungsfachkraft (VFK). Die Einschaltung sollte dabei den Regelfall 
darstellen, um die Qualität der Auswahlentscheidung – auch im Sinne der 
Kundin/des Kunden – abzusichern. Erfolgt keine Einschaltung des BPS, sind das 
Vorliegen z.B. ausreichender intellektueller Leistungsfähigkeit für die angestrebte 
Weiterbildung, Motivation sowie Aktualität der notwendigen schulischen 
Kenntnisse in VerBIS zu dokumentieren. 


Einschaltung BPS bei 
abschlussorientierten 
Weiterbildungen 
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81.41 Der Bildungsgutschein ist eine Zusicherung im Sinne des § 34 SGB X und somit 
eine Zusage, einen bestimmten Verwaltungsakt später zu erlassen. Damit wird 
das Vorliegen der Fördervoraussetzungen für die Dauer der Gültigkeit des 
Bildungsgutscheines bescheinigt. Der Bildungsgutschein wird – wie ein 
Verwaltungsakt mit der Bekanntgabe – durch Aushändigung wirksam, d.h. der 
Empfänger hat einen Rechtsanspruch auf das Zugesagte. Wird die Zusicherung 
im Bildungsgutschein eingeschränkt oder ist diese mit bestimmten Bedingungen 
versehen, so müssen auch diese Voraussetzungen erfüllt sein. 


Bildungsgutschein / 
Zusicherung / 
Verwaltungsakt / 
bestimmte Bedingun-
gen 


81.42 (1) Der Bildungsgutschein hat eine Gültigkeitsdauer von längstens 3 Monaten. 
Die Gültigkeitsdauer ist wegen des Vorrangs der Leistungen nach § 16 Abs. 1 
SGB II auf die Dauer des Bezuges von Arbeitslosengeld I begrenzt (§ 22 Abs. 4).  


Gültigkeitsdauer 
Bildungsgutschein 


(2) Der Bildungsgutschein verliert wegen des Vorrangs der Leistungen nach 
§ 16 Abs. 1 SGB II seine Gültigkeit, wenn vor Eintritt in die Weiterbildung 
Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II eintritt. Es greift die Sperrwirkung des § 22 
Abs. 4, so dass die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer an den Träger der 
Grundsicherung zu verweisen ist.  
(3) Die Sperrwirkung greift ab 1.1.2017 nicht mehr bei Aufstockerin-
nen/Aufstockern (Personen, die Arbeitslosengeld I bzw. Teilarbeitslosengeld 
beziehen und aufstockende Leistungen nach dem SGB II erhalten). Unabhängig 
von deren Eigenschaft als erwerbsfähige Hilfebedürftige können die AA 
Bildungsgutscheine aushändigen und einlösen.  
(4) Tritt nach Eintritt in die Maßnahme Hilfebedürftigkeit ein, werden SGB III-
Leistungen bis zum Ende der Maßnahme gewährt, weil sich die Sperrwirkung 
des § 22 Abs. 4 nicht auf laufende Leistungen (mit Eintritt in die Maßnahme 
gelten Leistungen als erbracht) auswirkt. 


Sperrwirkung des § 22 
Abs. 4  
 
 
 
 
Aufstocker (§ 22 Abs. 
4 Satz 5 SGB III i.V.m. 
§ 5 Abs. 4 SGB II) 


81.43 
 
 


Bei der Ausgabe eines Bildungsgutscheines für eine nicht verkürzbare Ausbil-
dung in einen allgemein anerkannten Ausbildungsberuf mit mindestens 2 jähriger 
Dauer kann dieser nur für eine Förderdauer über zwei Drittel der regulären 
Ausbildungsdauer ausgestellt werden. 


Bildungsgutschein für 
nicht verkürzbare 
Ausbildung 
 


81.44 Bildungsgutscheine für umschulungsbegleitende Hilfen mit und ohne Lernpro-
zessbetreuung sind ausschließlich an Teilnehmende an betrieblichen Einzelum-
schulungen gem. BBiG oder HwO auszuhändigen.  


Bildungsgutschein für 
umschulungsbeglei-
tende Hilfen 


 


 


§ 83  
Weiterbildungskosten 


(1) Weiterbildungskosten sind die durch die Weiterbildung unmittelbar entstehenden 
1. Lehrgangskosten und Kosten für die Eignungsfeststellung, 
2. Fahrkosten, 
3. Kosten für auswärtige Unterbringung und Verpflegung, 
4. Kosten für die Betreuung von Kindern. 


(2) Leistungen können unmittelbar an den Träger der Maßnahme ausgezahlt werden, soweit Kosten bei dem 
Träger unmittelbar entstehen. Soweit ein Bescheid über die Bewilligung von unmittelbar an den Träger 
erbrachten Leistungen aufgehoben worden ist, sind diese Leistungen ausschließlich von dem Träger zu 
erstatten. 


83.11 Soweit ein Dritter (z. B. Arbeitgeber) gleichartige Leistungen für denselben 
Zweck erbringt oder voraussichtlich erbringen wird, vermindern diese die 
notwendigen Weiterbildungskosten (WK). Unberücksichtigt bleiben Zuwendun-
gen, die Teilnehmende aufgrund persönlicher oder verwandtschaftlicher 
Beziehungen sowie aus Unterhaltsansprüchen erhalten. 


Berücksichtigung von 
Leistungen Dritter 
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§ 84 
Lehrgangskosten 


(1) Lehrgangskosten sind Lehrgangsgebühren einschließlich 
1. der Kosten für erforderliche Lernmittel, Arbeitskleidung und Prüfungsstücke, 
2. der Prüfungsgebühren für gesetzlich geregelte oder allgemein anerkannte Zwischen- und Ab-


schlussprüfungen sowie  
3. der Kosten für eine notwendige Eignungsfeststellung. 


(2) Lehrgangskosten können auch für die Zeit vom Ausscheiden einer Teilnehmerin oder eines Teilnehmers 
bis zum planmäßigen Ende der Maßnahme übernommen werden, wenn 


1. die Teilnehmerin oder der Teilnehmer wegen Arbeitsaufnahme vorzeitig ausgeschieden ist, 
2. das Arbeitsverhältnis durch Vermittlung des Trägers der Maßnahme zustande gekommen ist und  
3. eine Nachbesetzung des frei gewordenen Platzes in der Maßnahme nicht möglich ist. 


 


84.01 Zu den Lehrgangskosten zählen alle im Zusammenhang mit der Vorbereitung 
und Durchführung einer Bildungsmaßnahme und der Prüfung entstehenden 
notwendigen Kosten. 


Lehrgangskosten 
 
 


§ 85  
Fahrkosten 


Für Übernahme und Höhe der Fahrkosten gilt § 63 Absatz 1 und 3 entsprechend. 


§ 63  
Fahrkosten 


(1) Als Bedarf für Fahrkosten werden folgende Kosten der oder des Auszubildenden zugrunde gelegt: 
1. Kosten für Fahrten zwischen Unterkunft, Ausbildungsstätte und Berufsschule (Pendelfahrten), 
2. bei einer erforderlichen auswärtigen Unterbringung Kosten für die An- und Abreise und für eine monatli-


che Familienheimfahrt oder anstelle der Familienheimfahrt für eine monatliche Fahrt einer oder eines 
Angehörigen zum Aufenthaltsort der oder des Auszubildenden. 


Eine auswärtige Unterbringung ist erforderlich, wenn die Ausbildungsstätte vom Familienwohnort aus nicht in 
angemessener Zeit erreicht werden kann. 


(2) ... 


(3) Die Fahrkosten werden in Höhe des Betrags zugrunde gelegt, der bei Benutzung des zweckmäßigsten 
regelmäßig verkehrenden öffentlichen Verkehrsmittels in der niedrigsten Klasse zu zahlen ist; bei Benutzung 
sonstiger Verkehrsmittel wird für Fahrkosten die Höhe der Wegstreckenentschädigung nach § 5 Absatz 1 
des Bundesreisekostengesetzes zugrunde gelegt. Bei nicht geringfügigen Fahrpreiserhöhungen hat auf 
Antrag eine Anpassung zu erfolgen, wenn der Bewilligungszeitraum noch mindestens zwei weitere Monate 
andauert. Kosten für Pendelfahrten werden nur bis zur Höhe des Betrags zugrunde gelegt, der nach § 86 
insgesamt erbracht werden kann. 


85.01 Die Regelungen zur Übernahme der Kosten für Pendelfahrten, An- und Abreise, 
Familienheimfahrten sowie Höhe der Begrenzung der Fahrkosten gelten auch 
bei Teilnahme an zugelassenen Maßnahmen bzw. Maßnahmeteilen im Ausland 
(§ 179 Abs. 2). Die Übernahme der Fahrkosten ist nicht auf im Inland zurückge-
legte Fahrstrecken beschränkt. 


Geltungsbereich 


85.11 (1) Kosten für Pendelfahrten können nur bis zur Höhe des Betrages übernom-
men werden, der bei auswärtiger Unterbringung für Unterkunft und Verpflegung 
zu leisten wäre (§ 85 i.V.m. § 63 Abs. 3 Satz 3). 
(2) Pendelfahrten sind solche Fahrten, die die Arbeitnehmerin oder der 
Arbeitnehmer an Tagen mit Unterricht, praktischer Unterweisung oder zur 
Teilnahme an einer Prüfung auf den Wegen zwischen 
• Wohnung und Bildungsstätte(n), 
• auswärtiger Unterbringung und Bildungsstätte(n), 
• Arbeitsstelle und Bildungsstätte(n), 
• einer Bildungsstätte und einer anderen Bildungsstätte 
jeweils für eine Hin- und Rückfahrt an einem Tag durchführt. 


Pendelfahrten 


85.12 (1) Eine auswärtige Unterbringung liegt vor, wenn der bisherige Wohnort nicht 
gleichzeitig der Maßnahmeort ist und die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer 
unter Beibehaltung ihrer oder seiner bisherigen Unterkunft eine weitere 
Unterkunft am Maßnahmeort oder in dessen Tagespendelbereich bezieht. 


Auswärtige Unterbrin-
gung 



http://www.baintern.de/nn_32236/zentraler-Content/A-05-Berufliche-Qualifizierung/A-052-Qualifizierung-von-Arbeitnehmerinnen-und-Arbeitnehmern/Dokument/Arbeitshilfe-FbW.html#d1bodyText.8
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 (2) Eine auswärtige Unterbringung ist erforderlich, wenn der Arbeitsnehmerin 
oder dem Arbeitnehmer nicht zugemutet werden kann, dass sie oder er 
zwischen Wohn- und Maßnahmeort pendelt. § 140 Abs. 4 (zumutbare 
Pendelzeiten) ist entsprechend anzuwenden. 


 


 (3) Wird die Maßnahme in Abschnitten durchgeführt, sind An- und Abreisekos-
ten für jeden Abschnitt zu übernehmen. Das gilt nur, wenn die Abschnitte durch 
Zeiträume voneinander getrennt sind, die keine Ferien sind und nicht aus-
schließlich Wochenend- und Feiertage umfassen (zeitlich getrennte Abschnitte). 
Satz 1 gilt entsprechend bei Unterbrechungen einer Maßnahme, die die 
Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer nicht zu vertreten hat, wenn ihr oder sein 
Verbleiben am Maßnahmeort unzumutbar ist. Satz 1 gilt ferner bei berufsbeglei-
tenden Maßnahmen (z.B. jeweils freitags/samstags Unterricht, erforderliche 
Übernachtung am Maßnahmeort). 


 


 (4) Als Familienheimfahrt gilt auch die Heimfahrt von Teilnehmenden ohne 
Familie. Für jeden vollen Zeitmonat der auswärtigen Unterbringung sind die 
Kosten einer Familienheimfahrt/Fahrt eines Angehörigen zu übernehmen. 
Ferien- bzw. Fehlzeiten mindern die Anzahl der Heimfahrten nicht. Bei 
Maßnahmen, die in Abschnitten durchgeführt werden, ist die Zahl der Familien-
heimfahrten für jeden Abschnitt zu berechnen. Maßnahmeabschnitte in diesem 
Sinne liegen nur dann vor, wenn die Zeiten zwischen den Abschnitten keine 
Ferien sind und nicht nur Wochenend- bzw. Feiertage umfassen. 


 


85.31 (1) Mögliche Fahrpreisermäßigungen (z. B. Monats-/Zeitmonatskarten) sind zu 
berücksichtigen. Sind Fahrstrecken ganz oder teilweise bereits durch den Weg 
zur Arbeitsstelle kostenmäßig abgedeckt, sind Fahrkosten nicht bzw. nur für die 
Reststrecke zu übernehmen (z. B. Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer mit 
Teilzeitbeschäftigung). Bei behinderten Menschen sind Fahrkosten nur insoweit 
zu übernehmen, soweit sie nicht Anspruch auf unentgeltliche Benutzung 
regelmäßig verkehrender öffentlicher Verkehrsmittel haben; siehe § 145 SGB IX. 


Übernahmefähige  
Fahrkosten 


 (2) Die Kosten einer Bahn-Card sind zu übernehmen, wenn dadurch die 
Fahrkosten bei Benutzung der Deutschen Bahn, unter Einbeziehung der Bahn-
Card-Kosten, insgesamt geringer sind. Die teilweise Übernahme der Bahn-Card-
Kosten ist nicht möglich. Ist aus dem Anfang des Gültigkeitszeitraums der Bahn-
Card zu ersehen, dass nicht in erster Linie die Weiterbildungsmaßnahme für den 
Kauf ursächlich war, können die Kosten nicht übernommen werden, auch nicht 
anteilig. Wird die Weiterbildungsmaßnahme abgebrochen, hat dies keinen 
Einfluss auf bereits erstattete Bahn-Card-Kosten. 


Bahn-Card 


 (3) Benutzen Teilnehmende öffentliche Verkehrsmittel, sind die ihnen entstande-
nen Kosten einer Wertmarke zu übernehmen. Die teilweise Übernahme der 
Kosten einer Wertmarke ist nicht möglich. Ist aus dem Anfang des Gültigkeits-
zeitraumes der Wertmarke zu ersehen, dass nicht in erster Linie die Teilnahme 
an der Weiterbildungsmaßnahme für den Kauf ursächlich war, können die 
Kosten nicht übernommen werden, auch nicht anteilig. Wird die Weiterbildungs-
maßnahme abgebrochen, hat dies keinen Einfluss auf bereits erstattete Kosten 
für die Wertmarke. 


Wertmarke 


 (4) Nebenkosten (z.B. Parkgebühren) werden nicht erstattet. Umfang der Abgeltung 


85.32 (1) Bei Pendelfahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Fahrkostenüber-
nahme der Preis einer (Zeit-) Monatskarte für jeden vollen (Zeit-) Monat 
zugrunde zu legen. Ferienzeiten sind wie Teilnahmezeiten zu berücksichtigen. 


Teile eines Monats 


 (2) Für Teile eines Monats und  für Maßnahmen, deren Dauer keinen vollen 
Monat umfasst, richtet sich die Kostenübernahme nach folgender Übersicht: 
 
a) Monatskarte für einen Kalendermonat 


Kalendertag im Monat des Anteiliger 
Monatsbetrag Beginns Endes 


der Maßnahme  
1. 2. 3. 


vom 01. bis 17. vom 15. bis 31. 3/3 
vom 18. bis 25. vom 07. bis 14. 2/3 
vom 26. bis 31. vom 01. bis 06. 1/3 
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 b) Monatskarte für einen Zeitmonat 
Zahl der Maßnahmetage 


im Teilmonat 
Anteiliger 


Monatsbetrag 
1 2 


15 bis 31 3/3 
07 bis 14 2/3 
01 bis 06 1/3 


 


 


 c) Maßnahme umfasst keinen vollen Monat 
Zahl der 


Maßnahmetage 
Anteiliger 


Monatsbetrag 
1 2 


15 bis 30 3/3 
07 bis 14 2/3 
01 bis 06 1/3 


 


Maßnahmedauer  
unter 1 Monat 


 (3) Bei weiteren Maßnahmeabschnitten (z.B. Praktikum) werden Fahrkosten für 
die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nur erstattet, wenn diese nicht bereits 
durch die Bewilligung in einem früheren Maßnahmeabschnitt gemäß Absatz 2  
abgegolten sind. 


Kostenerstattung für 
öffentliche Verkehrs-
mittel bei Maßnahme-
abschnitten 


 (4) Die Anwendung des § 5 Abs. 1 Bundesreisekostengesetz ist auf folgende 
Formulierung begrenzt: 
„Für Fahrten mit anderen … Beförderungsmitteln wird eine Wegstreckenent-
schädigung gewährt. Sie beträgt bei Benutzung eines Kraftfahrzeugs oder eines 
anderen motorbetriebenen Fahrzeuges 20 Cent je km zurückgelegter Strecke, 
höchstens jedoch 130 Euro.“ 
Der Höchstbetrag von 130 Euro gilt jeweils für die  


− Familienheimfahrt einschließlich der Fahrt eines Angehörigen zur 
Teilnehmerin oder  zum Teilnehmer (auf Gesamtfahrstrecke für Hin- 
und Rückfahrt),  


− Anreise,  
− Rückreise (d.h. für die Anreise und die Rückreise wird jeweils der 


Höchstbetrag angesetzt) und  
− tägliche Pendelfahrt (darüber hinaus gilt der kalendermonatliche 


Höchstbetrag für Pendelfahrkosten nach FW 85.35). 


Sonstige Verkehrsmit-
tel 
 
 
 
 
 
Höchstbetrag von 
130 Euro 
 


 (5) Voraussetzung für die Übernahme der Fahrkosten ist die Benutzung eines 
Kraftfahrzeuges. Es kommt nicht darauf an, wem das Fahrzeug gehört. Sind 
Teilnehmende Mitfahrerinnen/Mitfahrer, erhalten sie jeweils ebenfalls 20 Cent je 
km, jedoch höchstens 130 Euro; die Höhe der ihnen entstehenden Kosten ist 
unerheblich. 


Mitfahrer 


 (6) Bei Benutzung sonstiger Verkehrsmittel ergibt sich die Höhe der für die 
Dauer einer Maßnahme/eines Maßnahmeabschnittes anfallenden Kosten aus 
folgender Formel: 
[Kilometerzahl der Pendelstrecke (Fahrstrecke hin und zurück) x Wegstrecken-
entschädigung]* x Zahl der Unterrichtstage.  
* maximal 130 Euro täglich (siehe Absatz 4) 


Berechnung 


 (7) Wird eine Maßnahme in Abschnitten durchgeführt, sind die Kosten für jeden 
Abschnitt nach Absatz 1 bis 5 gesondert zu berechnen. Maßnahmeabschnitte in 
diesem Sinne liegen nur dann vor, wenn die Zeiten zwischen den Abschnitten 
keine Ferien sind und nicht nur Wochenend- bzw. Feiertage umfassen. Es ist 
unerheblich, wenn sich bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel für einen 
Monat mehr als ein voller Monatsbetrag errechnet. 


Maßnahme in 
Abschnitten 


 (8) Für Zeiträume innerhalb der Maßnahme, in denen andere als zu Beginn der 
Maßnahme bestehende Verhältnisse zu berücksichtigen sind (z.B. Wechsel der 
Bildungsstätte/des Praktikumsortes), sind die Kosten jeweils gesondert zu 
bestimmen: dabei sind sie in der Höhe zu berücksichtigen, in der sie zu Beginn 
der Änderung angefallen sind. 


Änderung der 
Verhältnisse 
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85.33 (1) Grundlage der Berechnung der für die Gesamtdauer der Maßnahme zu 
übernehmenden Kosten sind die zu Beginn der Teilnahme anfallenden Kosten in 
Höhe der aktuellen Fahrpreise bzw. Wegstreckenentschädigung. Stehen für 
Maßnahmeabschnitte die Fahrkosten zu Beginn der Teilnahme noch nicht fest, 
sind die jeweils aktuellen Beträge zugrunde zu legen. 


Kosten zu Beginn 


 (2) Die Höhe der monatlich zu übernehmenden Kosten ergibt sich, indem der für 
einen Zeitraum errechnete Gesamtbetrag auf Raten verteilt wird Bei Benutzung 
sonstiger Verkehrsmittel entspricht die Anzahl der Raten der – erforderlichenfalls 
aufgerundeten – Zahl aller Monate, die der Zeitraum umfasst, für den die 
anfallenden Kosten zu übernehmen sind. Bei Benutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel entsprechen die monatlichen Raten den monatlichen Kosten der 
Teilnehmenden. Für Anfangs- und Endmonate sind davon abweichenden Raten 
anzusetzen. 


Monatliche Kosten 


85.34 Fahrpreiserhöhungen sind nur bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu 
berücksichtigen. Erhöhungen der monatlichen Fahrpreise bis 5,00 € sind 
grundsätzlich als geringfügig anzusehen. Bei Bestimmung der (Rest-)Dauer der 
Maßnahme bleiben zwischen Maßnahmeabschnitten liegende Zeiten außer 
Betracht. 


 


85.35 (1) Die Begrenzung der Fahrkosten betrifft die Pendelfahrten, die bei auswärtiger 
Unterbringung entfallen würden. 


Begrenzung der 
Fahrkosten 


 (2) Zur Vergleichsberechnung sind nur die Zeiten heranzuziehen, in denen 
Kosten für Pendelfahrten anfallen. Es kommt nicht darauf an, ob Kosten in 
dieser Zeit zu tragen wären, wenn Unterkunft und Verpflegung tatsächlich in 
Anspruch genommen würden. 


 


 (3) Dem Betrag der errechneten Fahrkosten für Pendelfahrten ist der Betrag 
gegenüberzustellen, der bei durchgehender auswärtiger Unterbringung und 
Verpflegung nach § 86 für die Dauer der Maßnahme zu zahlen wäre (Grenzbe-
trag). Wird eine Maßnahme in Abschnitten durchgeführt (vgl. FW 85.12 Abs. 4 
Satz 5), ist die Vergleichsberechnung für jeden Maßnahmeabschnitt gesondert 
vorzunehmen. Dies kann dazu führen, dass für Pendelfahrten Kosten über dem 
monatlichen Grenzbetrag (zurzeit monatlich 476 Euro) zu übernehmen sind. 


 


 (4) Ferien- oder Unterbrechungszeiten, die keinen vollen Kalendermonat 
umfassen, bleiben bei der Berechnung des Grenzbetrages grundsätzlich 
unberücksichtigt. Umfassen solche Zeiten einen vollen Kalendermonat, 
vermindert sich der für den Vergleich heranzuziehende Grenzbetrag jeweils um 
den monatlichen Höchstbetrag für Verpflegung. Fehlzeiten bleiben bei der 
Berechnung des Grenzbetrages unberücksichtigt. 


 


 (5) Für Teilmonate zu Beginn oder am Ende der Maßnahme ist ggf. nur der sich 
aus der jeweiligen Tagespauschale errechnende Betrag anzusetzen (für die 
Unterbringung 31 Euro je Tag, höchstens 340 Euro je Kalendermonat; für 
Verpflegung 18 Euro je Tag, höchstens 136 Euro je Kalendermonat). 
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§ 86 
 Kosten für auswärtige Unterbringung und für Verpflegung 


Ist eine auswärtige Unterbringung erforderlich, so kann 
1. für die Unterbringung je Tag ein Betrag in Höhe von 31 Euro gezahlt werden, je Kalendermonat jedoch 


höchstens 340 Euro, und 
2. für die Verpflegung je Tag ein Betrag in Höhe von 18 Euro gezahlt werden, je Kalendermonat jedoch 


höchstens 136 Euro. 


86.01 (1) Zu Begriff und Erforderlichkeit auswärtiger Unterbringung siehe FW 85.12 
Abs. 1 und 2. 


Auswärtige Unter-
bringung 


 (2) Eine auswärtige Unterbringung ist auch für Tage der An- und Abreise 
erforderlich, wenn bereits vor dem Beginn der Maßnahme bzw. noch nach ihrem 
Ende wegen der Entfernung zum Wohnort der Arbeitnehmerin oder des 
Arbeitnehmers Übernachtungen erforderlich sind. 


 


 (3) Die Regelung zur Übernahme der Kosten für auswärtige Unterbringung und 
Verpflegung gilt auch bei Teilnahme an zugelassenen Maßnahmen bzw. 
Maßnahmeteilen im Ausland (§ 179 Abs. 2). 


 


86.02 (1) Erfordert die Teilnahme an einer Bildungsmaßnahme neben einer bereits in 
Anspruch genommenen auswärtigen Unterkunft eine weitere Unterkunft an 
einem anderen Ort (z.B. bei Ableistung eines Praktikums) und kann das 
Mietverhältnis für die erste auswärtige Unterkunft für diese Dauer nicht 
gekündigt werden, ist die Gewährung einer zweiten Unterkunftspauschale 
zulässig. Gleiches gilt, wenn die Kündigung des Mietverhältnisses für die erste 
auswärtige Unterkunft wegen der Dauer der zweiten auswärtigen Unterbringung 
nicht zweckmäßig ist. 


Weitere auswärtige 
Unterbringung 


 (2) Die Kosten für Unterbringung sind auch für Ferienzeiten und Fehlzeiten zu 
übernehmen. 


 


 (3) Wird die Teilnahme abgebrochen, sind Unterbringungskosten ggf. auch für 
die Kündigungsfrist der Wohnung zu übernehmen. 


 


86.03 Für Ferien wird die Pauschale für Verpflegung nicht gezahlt. Der jeweilige 
Monatsbetrag wird erst gemindert, wenn an weniger als acht Tagen im 
Kalendermonat teilgenommen wird. Die Kosten für Verpflegung sind auch für 
Fehlzeiten zu übernehmen. 


Verpflegung 


86.04 Ein Nachweis der Miethöhe/ Verpflegungskosten ist aufgrund der pauschalierten 
Erstattungsbeträge nicht erforderlich. 


Höhe / Nachweise 


§ 87  
Kinderbetreuungskosten 


Kosten für die Betreuung der aufsichtsbedürftigen Kinder der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers 
können in Höhe von 130 Euro monatlich je Kind übernommen werden. 


87.01 (1) Entstehen der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer während der Teilnahme 
an der Voll- oder Teilzeitmaßnahme Kinderbetreuungskosten, können diese 
regelmäßig in Höhe von 130,00 € übernommen werden. Dabei ist unerheblich, ob 
die Kosten bereits vor der Maßnahme angefallen sind (Urteil des BSG vom 
16.09.1998 – B 11 AL 19/98 R). 
(2) Als Kinderbetreuungskosten gelten u.a. Kindergarten-/Hortgebühren, Kosten 
für eine Tagesmutter, Mehraufwendungen  für die Betreuung bei Nachbarn und 
Verwandten. Die Kinderbetreuungskosten können auch übernommen werden, 
wenn der Bildungsträger selbst geeignete Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
anbietet. 
(3) Kinderbetreuungskosten für aufsichtsbedürftige Kinder können in der Regel nur 
bis zur Vollendung ihres 15. Lebensjahres übernommen werden. 
(4) Bei Teilmonaten werden für jeden Kalendertag 1/30 der Monatspauschale von 
130,00 € erstattet. Bei Betreuungseinrichtungen (z.B. Kindergarten) ist auch für 
Teilmonate der volle Monatsbetrag zu zahlen. 
(5) Kinderbetreuungskosten werden je Kind nur einmal gewährt. 


Anerkennbare  
Kosten 
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§ 111a 
Förderung der beruflichen Weiterbildung bei Transferkurzarbeitergeld 


(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einen Anspruch auf Transferkurzarbeitergeld nach § 111 
haben, können bei Teilnahme an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung durch die Übernahme der 
Weiterbildungskosten nach § 83 gefördert werden, wenn 
1. ihnen im Sinne des § 81 Absatz 2 ein Berufsabschluss fehlt oder sie bei Beginn der Teilnahme das  
    45. Lebensjahr vollendet haben, 
2. die Agentur für Arbeit sie vor Beginn der Teilnahme beraten hat, 
3. der Träger der Maßnahme und die Maßnahme für die Förderung zugelassen sind, 
4. die Maßnahme während des Bezugs von Transferkurzarbeitergeld endet und 
5. der Arbeitgeber mindestens 50 Prozent der Lehrgangskosten trägt. 
Die Grundsätze für die berufliche Weiterbildung nach § 81 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 bis 4 gelten 
entsprechend. 
(2) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einen Anspruch auf Transferkurzarbeitergeld nach § 111 
haben und denen im Sinne des § 81 Absatz 2 ein Berufsabschluss fehlt, können bei Teilnahme an Maß-
nahmen der beruflichen Weiterbildung, die zu einem Abschluss in einem Ausbildungsberuf führen, nach § 81 
gefördert werden, wenn der Arbeitgeber mindestens 50 Prozent der Lehrgangskosten während des Bezugs 
von Transferkurzarbeitergeld trägt. Ein Anspruch auf Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung nach § 
144 ruht während der Zeit, für die ein Anspruch auf Transferkurzarbeitergeld zuerkannt ist. 
(3) Wenn ein Insolvenzereignis im Sinne des § 165 Absatz 1 Satz 2 vorliegt, kann die Agentur für Arbeit 
abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 oder Absatz 2 Satz 1 eine niedrigere Beteiligung des Arbeitge-
bers an den Lehrgangskosten festlegen. 


 


111a.10 Bei der Förderung der beruflichen Weiterbildung der Bezieherinnen und 
Bezieher von Transferkurzarbeitergeld sind die §§ 81 ff und die hierzu 
ergangenen Weisungen entsprechend anzuwenden. 


Grundsatz 


111a.20 Anders als bei der Förderung nach Absatz 1 gelten bei Förderungen nach 
Absatz 2 die allgemeinen Fördervoraussetzungen für die berufliche Weiterbil-
dung nach dem SGB III (§§ 81 ff.) einschließlich des Bezuges von Arbeitslosen-
geld bei Weiterbildung unmittelbar. Nach Ende des Bezugs von Transferkurzar-
beitergeld erfolgt die vollständige Übernahme der Lehrgangskosten durch die 
Agentur für Arbeit. Mit Beginn der berufsabschlussbezogenen Weiterbildung 
besteht unter den Voraussetzungen des § 144 ein Anspruch auf Arbeitslosen-
geld bei beruflicher Weiterbildung. Dieser ruht während der Zeit in der 
Transfergesellschaft (Vermeidung von Doppelleistungen). Mit dem Wegfall des 
Anspruchs auf Transferkurzarbeitergeld wegen der Beendigung der Beschäfti-
gung in der Transfergesellschaft lebt der Anspruch auf Arbeitslosengeld bei 
beruflicher Weiterbildung auf, so dass der Lebensunterhalt während der weiteren 
Teilnahme an der Maßnahme sichergestellt ist. 


Besonderheiten bei 
der Förderung nach 
Abs. 2 


111a.30 Die Regelung ermöglicht es der Agentur für Arbeit, in Insolvenzfällen eine 
geringere Beteiligung des Arbeitgebers an den Lehrgangskosten vorzusehen. 
Dies kann auch einen Verzicht auf eine Beteiligung des Arbeitgebers an den 
Lehrgangskosten bedeuten. Auch in Insolvenzfällen sollen die notwendigen 
Qualifizierungen grundsätzlich möglich sein. 
 


Insolvenzfälle 
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§ 131a Sonderregelungen zur beruflichen Weiterbildung 


(1) (…) 
(2) Abweichend von § 81 Absatz 4 kann die Agentur für Arbeit unter Anwendung des Vergaberechts Träger 
mit der Durchführung von folgenden Maßnahmen beauftragen, wenn die Maßnahmen vor Ablauf des 31. 
Dezember 2020 beginnen: 
1. Maßnahmen, die zum Erwerb von Grundkompetenzen nach § 81 Absatz 3a führen, 
2. Maßnahmen, die zum Erwerb von Grundkompetenzen nach § 81 Absatz 3a und zum Erwerb eines 


Abschlusses in einem Ausbildungsberuf führen, für den nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschrif-
ten eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist, oder 


3. Maßnahmen, die eine Weiterbildung in einem Betrieb, die auf den Erwerb eines Berufsabschlusses im 
Sinne des § 81 Absatz 2 Nummer 2 erster Halbsatz gerichtet ist, begleitend unterstützen. 


Für Maßnahmen nach Nummer 2 gilt § 180 Absatz 4 entsprechend. § 176 Absatz 2 Satz 2 findet keine 
Anwendung. 
(3) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die an einer nach § 81 geförderten beruflichen Weiterbildung 
teilnehmen, die zu einem Abschluss in einem Ausbildungsberuf führt, für den nach bundes- oder landes-
rechtlichen Vorschriften eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist, erhalten folgende 
Prämien, wenn die Maßnahme vor Ablauf des 31. Dezember 2020 beginnt: 
1. nach Bestehen einer in diesen Vorschriften geregelten Zwischenprüfung eine Prämie von 1 000 Euro und 
2. nach Bestehen der Abschlussprüfung eine Prämie von 1 500 Euro. 


 


131a.30 (1) Mit der Weiterbildungsprämie soll die Motivation erhöht werden, eine 
abschlussbezogene berufliche  Weiterbildung aufzunehmen und erfolgreich zu 
absolvieren.  


Weiterbildungsprämie 


131a.31 (2) Eine Prämienzahlung kann nur bei Teilnahme an Umschulungen gewährt 
werden, die ab dem 01.08.2016 begonnen haben. Sie setzt weiter voraus, dass 
in den jeweiligen Berufsgesetzen oder Ausbildungsverordnungen eine Prüfung 
festgelegt (siehe hierzu die zum jeweiligen Beruf in BERUFENET enthaltenen 
rechtlichen Regelungen) ist. In Berufen mit gestreckter Abschlussprüfung (z.B. 
im Bereich der industriellen Metall- und Elektroberufe) wird der erste Teil der 
Abschlussprüfung der Zwischenprüfung gleichgestellt. Eine Übersicht der Berufe 
mit gestreckter Abschlussprüfung kann dem Prüferportal des Bundesinstituts für 
Berufsbildung (BIBB) entnommen werden. Bei Fachschulberufen ist in der Regel 
keine Zwischenprüfung vorgesehen; hier kann nur das erfolgreiche Bestehen der 
Abschlussprüfung prämiert werden. Für trägerinterne Leistungsüberprüfungen 
finden die Prämienregelungen keine Anwendung. 


Umschulungen 
 
Gestreckte Ab-
schlussprüfung 
 
 
 
 
 
 
Trägerinterne Prüfung 


 
§ 131b  


Weiterbildungsförderung in der Altenpflege 


Abweichend von § 180 Absatz 4 Satz 1 ist die Dauer einer Vollzeitmaßnahme der beruflichen Weiterbildung 
in der Altenpflege, die in der Zeit vom 1. April 2013 bis zum 31. Dezember 2017 beginnt, auch dann 
angemessen, wenn sie nach dem Altenpflegegesetz nicht um mindestens ein Drittel verkürzt werden kann. 
Insoweit ist § 180 Absatz 4 Satz 2 nicht anzuwenden. 
 


131b.10 (1) Die Förderung auf der Grundlage des § 131b setzt voraus, dass bei der 
Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer keine Verkürzungstatbestände gem. § 7 
AltPflG vorliegen. 


Verkürzung gem. § 7 
AltPflG 


 (2) Für Maßnahmen, die im o.a. Zeitraum beginnen, entfällt aufgrund der 
Nichtanwendbarkeit des § 180 Abs. 4 (vgl. FW 180.41) die Sicherstellung der 
Drittelfinanzierung. 


Förderung der 
Gesamtdauer 
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§ 177 Abs. 5 


Fachkundige Stelle - Zulassung im Einzelfall durch AA 


(5) Liegt ein besonderes arbeitsmarktpolitisches Interesse vor, kann die innerhalb der Bundesagentur 
zuständige Stelle im Einzelfall die Aufgaben einer fachkundigen Stelle für die Zulassung von Trägern und 
Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung wahrnehmen. Ein besonderes arbeitsmarktpolitisches Interesse 
liegt insbesondere dann vor, wenn die Teilnahme an individuell ausgerichteten Weiterbildungsmaßnahmen 
im Einzelfall gefördert werden soll. 
 


177.51 (1) Die AA dürfen nur unter den Bedingungen von § 177 Abs. 5 eine Einzelfall-
maßnahme (Maßnahme für eine Einzelperson), keine Gruppenmaßnahme, 
zulassen. An die Zulassung ist ein strenger Maßstab anzulegen. Ein besonderes 
arbeitsmarktpolitisches Interesse besteht insbesondere dann, wenn 
• eine Maßnahme individuell für eine einzelne Teilnehmerin oder  einen 


einzelnen Teilnehmer konzipiert wird und 
• durch die Teilnahme an der Maßnahme die berufliche Integration effektiver 


und effizienter erreicht werden kann oder 
• es sich um eine betriebliche Einzelumschulung handelt. 
Darüber hinaus besteht ein besonderes arbeitsmarktpolitisches Interesse bei der 
Wiedereingliederung von behinderten Menschen, wenn die Teilhabe am 
Arbeitsleben anderweitig nicht erreicht werden kann. 


Zulassung durch AA/ 
Einzelfallzulassung 


 (2) Der Kostenzustimmungsvorbehalt gem. § 180 Abs. 3 Nr. 3 greift auch bei der 
Zulassung im Einzelfall. 


Kostenzustimmung 
 


 (3) Die Zulassung nach § 177 Abs. 5 ist der Zulassung durch eine fachkundige 
Stelle (FKS) gem. §§ 178,179 nicht gleichgestellt, wirkt somit nicht für weitere 
Förderfälle. Durch Zulassungen im Einzelfall darf das Zulassungsverfahren durch 
die FKS nicht unterlaufen werden. 


 


 (4) Sofern vergleichbare von FKS zugelassene Maßnahmen anderer Träger  
angeboten werden, ist eine Zulassung im Einzelfall nicht möglich. Dies gilt sowohl 
für den Tagespendelbereich als auch darüber hinausgehend, sofern eine 
überregionale Teilnahme zumutbar ist. 


Vergleichbare 
Maßnahmen 


177.52 Die Zulassung im Einzelfall gem. § 177 Abs. 5 beinhaltet auch die Feststellung, 
dass die Anforderungen an den Träger erfüllt sind, sofern der Träger nicht bereits 
über eine Trägerzulassung durch eine FKS verfügt. 


Anforderungen an den 
Träger 


 
§ 180 


Ergänzende Anforderungen an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung 


(1) Für eine Maßnahme der beruflichen Weiterbildung nach den §§ 81 und 82 gelten für die Zulassung durch 
die fachkundige Stelle ergänzend die Anforderungen der nachfolgenden Absätze. 
(2) Eine Maßnahme ist zuzulassen, wenn 
1. durch sie berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten erhalten, erweitert, der technischen 
Entwicklung angepasst werden oder ein beruflicher Aufstieg ermöglicht wird, 
2. sie einen beruflichen Abschluss vermittelt oder die Weiterbildung in einem Betrieb, die zu einem solchen 
Abschluss führt, unterstützend begleitet oder 
3. sie zu einer anderen beruflichen Tätigkeit befähigt 
und mit einem Zeugnis, das Auskunft über den Inhalt des vermittelten Lehrstoffs gibt, abschließt. Sofern es 
dem Wiedereingliederungserfolg förderlich ist, soll die Maßnahme im erforderlichen Umfang Grundkompe-
tenzen vermitteln und betriebliche Lernphasen vorsehen. 
(3) Ausgeschlossen von der Zulassung ist eine Maßnahme, wenn 
1. überwiegend Wissen vermittelt wird, das dem von allgemeinbildenden Schulen angestrebten Bildungsziel 
oder den berufsqualifizierenden Studiengängen an Hochschulen oder ähnlichen Bildungsstätten entspricht, 
2. überwiegend nicht berufsbezogene Inhalte vermittelt werden oder 
3. die Maßnahmekosten über den durchschnittlichen Kostensätzen liegen, die für das jeweilige Bildungsziel 
von der Bundesagentur jährlich ermittelt werden, es sei denn, die innerhalb der Bundesagentur zuständige 
Stelle stimmt den erhöhten Maßnahmekosten zu. 
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Satz 1 Nummer 1 und 2 gilt nicht für Maßnahmen, die  
1. auf den nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses vorbereiten, 
2. Grundkompetenzen vermitteln, die für den Erwerb eines Abschlusses in einem anerkannten Ausbil-


dungsberuf erforderlich sind, oder 
3. die Weiterbildung in einem Betrieb, die zum Erwerb eines solchen Abschlusses führt, unterstützend 


begleiten. 
(4) Die Dauer einer Vollzeitmaßnahme, die zu einem Abschluss in einem allgemein anerkannten Ausbil-
dungsberuf führt, ist angemessen im Sinne des § 179 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, wenn sie gegenüber einer 
entsprechenden Berufsausbildung um mindestens ein Drittel der Ausbildungszeit verkürzt ist. Ist eine 
Verkürzung um mindestens ein Drittel der Ausbildungszeit auf Grund bundes- oder landesgesetzlicher 
Regelungen ausgeschlossen, so ist ein Maßnahmeteil von bis zu zwei Dritteln nur förderungsfähig, wenn 
bereits zu Beginn der Maßnahme die Finanzierung für die gesamte Dauer der Maßnahme auf Grund 
bundes- oder landesrechtlicher Regelungen gesichert ist. 
(5) Zeiten einer der beruflichen Weiterbildung folgenden Beschäftigung, die der Erlangung der staatlichen 
Anerkennung oder der staatlichen Erlaubnis zur Ausübung des Berufes dienen, sind nicht berufliche 
Weiterbildung im Sinne dieses Buches. 


180.31 Eine Maßnahme ist nicht bereits dann schon zulassungs- und förderfähig, wenn 
überwiegend berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden. Ein 
Umkehrschluss aus § 180 Abs. 3 Nr. 1 und 2 kann nicht gezogen werden. 
Allgemeinbildende oder nicht berufsbezogene Inhalte, die im Rahmen der 
Maßnahme vermittelt werden sollen, müssen notwendig bzw. unabdingbare 
Voraussetzung für das Erreichen des beruflichen Bildungsziels sein. Ist dies nicht 
der Fall, sind diese Inhalte nicht in die Maßnahme einzubeziehen. Sie würden 
lediglich zu einer künstlichen Verlängerung der Maßnahme führen, dies wider-
spricht § 179 Abs. 1 Nr. 3. 


Anforderungen an 
Maßnahmen 


180.32 Grundkompetenz-Maßnahmen sollen Kenntnisse vermitteln, die erforderlich sind,  
um eine berufsabschlussbezogene Maßnahme erfolgreich zu absolvieren. 
Zulassungs- und förderfähig sind somit ausschließlich solche Grundkompetenz-
Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf einen Berufsab-
schluss stehen. 


Maßnahmen zum 
Erwerb von Grund-
kompetenzen 


180.33 Umschulungsbegleitende Hilfen sind keine isoliert zu betrachtenden Maßnahmen; 
sie dienen der Unterstützung des Lernprozesses bei einer betrieblichen Einzelum-
schulung gem. BBiG oder HwO. 


umschulungsbeglei-
tende Hilfen 


180.41 Für alle aufgrund bundes- oder landesgesetzlicher Regelungen nicht verkürzbaren 
Weiterbildungsmaßnahmen muss die Finanzierung des letzten Drittels außerhalb 
der Arbeitsförderung abgesichert sein. Mindestanforderung an die Finanzierungs-
sicherstellung ist die Zahlung einer Ausbildungsvergütung und die  Übernahme der 
Lehrgangskosten. Dies erfolgt i.d.R. durch den Träger der praktischen Ausbildung. 
Diese Finanzierungssicherstellung muss bundes- oder landesrechtlich geregelt 
sein. Liegt die Finanzierungsbestätigung des Trägers (Trägerausfertigung des 
Bildungsgutscheines) nicht vor, ist der Bildungsgutschein nicht einlösbar. 


nicht verkürzbare 
Ausbildungen 
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§ 183 Qualitätsprüfung 


(1) Die Agentur für Arbeit kann die Durchführung einer Maßnahme nach § 176 Absatz 2 prüfen und deren 
Erfolg beobachten. Sie kann insbesondere 
1. von dem Träger der Maßnahme und den Teilnehmenden Auskunft über den Verlauf der Maßnahme und 


den Eingliederungserfolg verlangen und 
2. die Einhaltung der Voraussetzungen für die Zulassung des Trägers und der Maßnahme  prüfen, indem sie 


Einsicht in alle die Maßnahme betreffenden Unterlagen des Trägers nimmt. 
(2) Die Agentur für Arbeit ist berechtigt, zum Zweck nach Absatz 1 Grundstücke, Geschäfts- und Unterrichts-
räume des Trägers während der Geschäfts- oder Unterrichtszeit zu betreten. Wird die Maßnahme bei einem 
Dritten durchgeführt, ist die Agentur für Arbeit berechtigt, die Grundstücke, Geschäfts- und Unterrichtsräume 
des Dritten während dieser Zeit zu betreten. Stellt die Agentur für Arbeit bei der Prüfung der Maßnahme 
hinreichende Anhaltspunkte für Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften fest, soll sie die 
zuständige Kontrollbehörde für den Datenschutz hiervon unterrichten. 
(3) Die Agentur für Arbeit kann vom Träger die Beseitigung festgestellter Mängel innerhalb einer angemes-
senen Frist verlangen. Die Agentur für Arbeit kann die Geltung des Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheins 
oder des Bildungsgutscheins für einen Träger ausschließen und die Entscheidung über die Förderung 
aufheben, wenn 
1. der Träger dem Verlangen nach Absatz 1 nicht nachkommt, 
2. die Agentur für Arbeit schwerwiegende und kurzfristig nicht zu behebende Mängel festgestellt hat, 
3. die in Absatz 1 genannten Auskünfte nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig erteilt werden oder 
4. die Prüfungen oder das Betreten der Grundstücke, Geschäfts- und Unterrichtsräume durch die Agentur für 


Arbeit nicht geduldet werden. 
(4) Die Agentur für Arbeit teilt der fachkundigen Stelle und der Akkreditierungsstelle die nach den Absätzen 1 
bis 3 gewonnenen Erkenntnisse mit. 


183.11 Die Prüfung der Durchführungsqualität obliegt den AA. Die AA sollen im Rahmen 
eines instrumentenübergreifenden Qualitätssicherungsverfahrens zielgerichtet 
Bildungsträger und Maßnahmen mit SGB geförderten Teilnehmenden überprüfen. 


Prüfung der 
Durchführungs-
qualität 


183.21 (1) Ein Mangel i.S. des § 183 Abs. 3 liegt vor, wenn die Leistung nicht oder nicht 
wie vom Träger angegeben erbracht wird und dieses die Qualität, den Erfolg oder 
die Verwertbarkeit der vermittelten Qualifikation nicht nur geringfügig mindert oder 
ganz aufhebt. 


Mangel 


(2) Der Träger ist unter konkreter Benennung der festgestellten Mängel schriftlich 
aufzufordern, diese innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen. Die Angemes-
senheit der Frist bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfalls. Eine 
Fristsetzung entfällt, wenn die Mängelbeseitigung unmöglich ist oder der Träger 
die Mängelbehebung verweigert bzw. sich zur Behebung außerstande sieht. 


Fristsetzung 


(3) Bei der Entscheidung, ob die Geltung des Bildungsgutscheins für einen Träger 
ausgeschlossen wird und die Förderung insoweit aufgehoben wird, muss zwischen 
der Schwere der Auswirkungen des Mangels einerseits und den Folgen des 
Widerrufs andererseits abgewogen werden. Die Aufhebung der Geltung von 
Bildungsgutscheinen ist dem Träger mit der Fristsetzung zur Mängelbeseitigung 
anzudrohen. 


Aufhebung der 
Geltung von 
Bildungsgutscheinen 


§ 327  


Grundsatz 


(1) Für Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, mit Ausnahme des Kurzarbeitergeldes, des 
Wintergeldes, des Insolvenzgeldes und der Leistungen zur Förderung der Teilnahme an Transfermaßnah-
men, ist die Agentur für Arbeit zuständig, in deren Bezirk die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer bei 
Eintritt der leistungsbegründenden Tatbestände ihren oder seinen Wohnsitz hat. Solange die Arbeitnehmerin 
oder der Arbeitnehmer sich nicht an ihrem oder seinem Wohnsitz aufhält, ist die Agentur für Arbeit zustän-
dig, in deren Bezirk die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer bei Eintritt der leistungsbegründenden 
Tatbestände ihren oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 


(2)- (6) (…) 
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Verfahren 
Zu § 81 


V.FbW.01 Leistungsbegründendes Ereignis ist der erste Teilnahmetag der Antragstellerin 
oder des Antragstellers. Dieser muss bei Förderung mit Bildungsgutschein 
innerhalb des Gültigkeitszeitraums des Bildungsgutscheins liegen. 


Leistungsbegründen-
des Ereignis 


V.FbW.02 Bei Rücklauf des Bildungsgutscheins ist die von der Teilnehmerin oder dem 
Teilnehmer ausgewählte Maßnahme mit den Konditionen des Bildungsgut-
scheins abzugleichen. Die abschließende fachliche Stellungnah-
me/Entscheidung (BA I FW 202) und die weiteren Unterlagen (Bildungsgut-
schein-Ausfertigung des Trägers, Entwurf, Fragebogen, Maßnahmebogen) sind 
an den OS – Team Alg Plus weiterzuleiten. 


Bildungsgutschein / 
Stellungnahme / 
Entscheidung  
 
 
 


Zu § 83 


V.FbW.03 
 


(1) Die Maßnahme-AA / das für die Maßnahme-AA zuständige Team AMDL 
des OS entscheidet, ob die Lehrgangskosten direkt an den Träger auszuzahlen 
sind und nimmt einen entsprechenden Hinweis im Maßnahmebogen auf. (vgl. 
FW V.FbW.10) 


Zahlung an Träger 


(2) Die Auszahlung an den Träger begründet für ihn kein Recht darauf und 
macht ihn nicht zum Anspruchsinhaber. Deshalb kann der Anspruch auch nicht 
vom Träger an Dritte übertragen werden. 


Rechtswirkung 
gegenüber Träger 


(3) Werden Lehrgangskosten an den Träger ausgezahlt, ist dies der Arbeit-
nehmerin oder dem Arbeitnehmer im Bewilligungsbescheid mitzuteilen. 


Inhalt des Bewilli-
gungsbescheides 


Zu § 84 


V.FbW.04 (1) Kosten für notwendige Eignungsfeststellungen gehören zu den Lehrgangs-
kosten, weshalb in der Regel eine Einrechnung dieser Kosten in die Gesamt-
kosten der Maßnahme erfolgen soll. Diese Kosten sind dem Träger zu 
erstatten, soweit sie bei ihm unmittelbar entstehen. 


Kosten für Eignungs-
feststellungen 


 (2) Kosten für Eignungsfeststellungen, die im Vorfeld einer Maßnahme 
entstehen und nicht in die Lehrgangskosten eingeflossen sind, können gegen 
Nachweis Teilnehmenden erstattet werden. Die Anweisung erfolgt in diesen 
Fällen, nachdem das Vorliegen der Förderungsvoraussetzungen auf geeignete 
Weise bestätigt wurde. 


 


 


V.FbW.05 (1) Endet eine Maßnahme wegen eines Prüfungstermins vorzeitig, sind die 
Lehrgangskosten nicht zu kürzen. 


Vorzeitige Prüfung 


(2) Lehrgangskosten sind auch während der Fehlzeiten weiterzuzahlen. Fehlzeiten 


V.FbW.06 (1) Bei vorzeitigem Ausscheiden von Teilnehmenden wegen Arbeitsaufnahme 
durch Vermittlung des Bildungsträgers können abweichend von FW V.FbW.10 
Abs. 3 Lehrgangskosten bis zum planmäßigen Maßnahmeende gezahlt 
werden, 
• bei Maßnahmen mit feststehendem Beginntermin, 
• bei Maßnahmen, die nicht auf den Erwerb eines anerkannten Berufsab-


schlusses ausgerichtet sind, 
• wenn es sich um ein mindestens einjähriges Versicherungspflichtverhältnis 


handelt.  
Der Zeitraum zwischen dem vorzeitigen Austritt und dem Beginn des 
Beschäftigungsverhältnisses darf nicht mehr als einen Monat umfassen. 


Nachteilsausgleich 
Zahlung bis zum 
planmäßigen Maßnah-
meende  


(2) Die Fortzahlung der Lehrgangskosten erfolgt nur auf Antrag, welcher vom 
Träger spätestens einen Monat nach Ausscheiden vorgelegt werden soll. Auf 
dem Antragsvordruck (BA II FW 10) haben Teilnehmerin oder Teilnehmer, 
Betrieb und Träger die vermittelte Arbeitsaufnahme zu bestätigen. 


Beantragung des 
Nachteilsausgleichs 
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V.FbW.07 Lehrgangskosten bei Gruppenmaßnahmen sind ausschließlich je Teilnehmerin 
oder Teilnehmer und Monat zu erstatten. Die Auszahlung erfolgt in der Regel in 
gleich bleibenden Monatsbeträgen, die in COSACH automatisiert berechnet 
werden. 


Auszahlung der 
Lehrgangskosten 


V.FbW.08 Die Fälligkeit der ermittelten Monatsbeträge orientiert sich jeweils am 
Maßnahmebeginn. Maßnahmebeginn ist auch im Falle eines verspäteten 
Eintritts der erste Tag der Bildungsveranstaltung, bei Maßnahmen mit 
laufender Einstiegsmöglichkeit der festgelegte erste Teilnahmetag. 


Fälligkeit der Lehr-
gangskosten 


V.FbW.09 Die Zahlung an Teilnehmende erfolgt monatlich im Voraus.  Zahlung an Teilneh-
mende 


V.FbW.10 (1) Die Lehrgangskosten können unmittelbar an den Träger monatlich 
nachträglich gezahlt werden, wenn er die Bedingungen des Direktzahlungsver-
fahrens (siehe BA I FW 102) anerkannt hat. Abweichungen sind beim 
Direktzahlungsverfahren grundsätzlich nicht zugelassen. 


Direktzahlung an 
Träger 


(2) Treten Teilnehmende verspätet (einen Zeitmonat oder mehr) in die 
Maßnahme ein und ist die Direktzahlung mit dem Träger vereinbart, sind die 
Lehrgangskosten zu kürzen. In diesen Fällen entfällt je vollen Zeitmonat des 
verspäteten Eintritts eine Monatsrate. 


Verspäteter Eintritt 


(3) Ist die Direktzahlung mit dem Träger vereinbart, werden im Falle eines 
Maßnahmeabbruchs zwei weitere der nach Abbruch fällig werdenden 
Monatsbeträge ausgezahlt. Maßgeblich ist der letzte Anwesenheitstag (Tag der 
persönlichen Anwesenheit). Ergibt sich im Einzelfall, dass der Maßnahmeträger 
den Abbruch zu vertreten hat oder für den Fall des Widerrufs der Zulassung 
der Maßnahme, sind keine weiteren Monatsraten zu zahlen. 


Maßnahmeabbruch bei  
Direktzahlung  


V.FbW.11 Im Falle des verspäteten Eintritts oder bei Abbruch der Maßnahme werden 
abweichend von FW V.FbW.10 Abs. 2 und Abs. 3 die laut Bescheinigung des 
Trägers von der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer zu zahlenden Lehrgangs-
kosten übernommen. 


Verspäteter Eintritt / 
Maßnahmeabbruch bei 
Zahlung an den TN 


Zu § 85  


V.FbW.12 (1) Für die Berechnung der zu übernehmenden Fahrkosten ist der OS – Team 
Alg Plus zuständig. 


Fahrkosten 


 (2) Die Angaben der Arbeitnehmerin oder des Arbeitsnehmers sind grundsätz-
lich als richtig anzuerkennen. Bestehen begründete Zweifel, sind die von einem 
Routenplaner im Internet errechneten Entfernungen zu Grunde zu legen. 


Routenplaner 


 (3) Fahrkosten sind zurückzufordern für Zeiten nach einem Abbruch.  


 (4) Fehltage wirken sich nicht auf die Höhe der Fahrkosten aus. Dies gilt auch 
bei Begrenzung der Fahrkosten durch den Höchstbetrag (§ 85 i.V.m. § 63 
Abs. 3 Satz 3). 


 


 (5) Ändern sich die Verhältnisse, die der Festsetzung der Fahrkosten zugrunde 
gelegt wurden (z.B. Umzug des Teilnehmenden oder durch andere Entfernung), 
ist der Fahrkostenbetrag vom Zeitpunkt an, in dem eine wirksame Änderung 
nach § 48 SGB X vorliegt, entsprechend neu festzusetzen. Ein evtl. bestehen-
der Erstattungsanspruch kann durch Aufrechnung (§ 51 SGB I) mit Fahrkosten 
für die verbleibende Dauer der Maßnahme durchgesetzt werden. 


 


Zu § 87  


V.FbW.13 (1) Die Entscheidung dem Grunde nach trifft der Vermittlungsbereich. Die zu 
erstattenden Beträge legt der Leistungsbereich / der OS – Team Alg Plus fest. 


Kinderbetreuungskos-
ten 


 (2) Die Angaben im Fragebogen sind als glaubhaft zu unterstellen. Nachweise 
sind nur zu fordern, wenn die Angaben offensichtlich als unrichtig zu erkennen 
sind oder ein begründeter Verdacht besteht, dass unzutreffende Angaben 
gemacht wurden. 
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Zu § 131a 


V.FbW.14 Die Auszahlung der Weiterbildungsprämie erfolgt durch den OS AMDL. Die 
Teilnahme an einer prämienfähigen Weiterbildung wird von der Vermittlungsfach-
kraft in der jeweiligen Stellungnahme bestätigt. Das Team OS Alg Plus nimmt in 
den Bewilligungsbescheid einen Textbaustein zur möglichen Zahlung einer 
Prämie auf. Die Nachweispflicht liegt alleine bei der Arbeitnehmerin oder dem 
Arbeitnehmer. Der Nachweis über das erfolgreiche Bestehen einer Zwischenprü-
fung (oder bei Berufen mit gestreckter Abschlussprüfung der erste Teil der 
Abschlussprüfung) oder einer Abschlussprüfung kann über die Vorlage einer 
Zeugniskopie erfolgen. Bei Eingang des Nachweises wird nach Prüfung der 
Voraussetzungen durch den OS AMDL in COSACH die Prämie erfasst und die 
Zahlung durch Übergabe an ERP veranlasst. Ein Bescheid zur Zahlung der 
Weiterbildungsprämie wird nicht erstellt. 


Weiterbildungsprämie 


Zu § 131b 


V.FbW.15 Zur Eignungsabklärung für den Beruf „Altenpfleger/in“ empfiehlt sich die 
Einschaltung der Fachdienste.  Sofern ein Verkürzungstatbestand gem. § 7 Abs. 
4 Nr. 3 AltPflG (zweijährige Pflegetätigkeit) vorliegen könnte, ist eine Begutach-
tung des BPS zwingend erforderlich.  


Eignungsabklärung 
durch AA 


V.FbW.16 Die Kompetenzfeststellung gem. § 7 Abs. 4 Nr. 3 AltPflG erfolgt durch die 
jeweilige Landesbehörde. Kosten hierfür werden durch die BA nicht übernom-
men. 


Keine Übernahme der 
Kosten für die 
Kompetenzfeststel-
lung 


Zu § 177 Abs. 5 


V.FbW.17 Maßnahme-AA ist die AA, in deren Bezirk die Maßnahme überwiegend 
durchgeführt wird (Schulungsort). Bei Maßnahmen im Fernunterricht oder E-
Learning-Maßnahmen ohne Präsenz ist dies abweichend davon, die AA, in 
deren Bezirk der Träger seinen Hauptsitz hat. 


Maßnahme-AA 


V.FbW.18 Die Einzelfallzulassung hat durch die Maßnahme-AA vor Beginn der Maßnahme 
zu erfolgen. Der Beratungs- und Vermittlungsfachkraft obliegt neben der 
Feststellung des arbeitsmarktpolitischen Interesses in jedem Fall die Prüfung, 
ob vergleichbare, von FKS zugelassene Maßnahmen angeboten werden. Die 
Maßnahme-AA achtet darauf, dass das Zulassungsverfahren nach § 177 Abs. 
1-4 nicht unterlaufen wird.  


Zuständigkeit bei 
Zulassung im 
Einzelfall 


V.FbW.19 Bei der Zulassung im Einzelfall ist bei der Beurteilung der Angemessenheit der 
Lehrgangskosten der jeweils gültige B-DKS zu berücksichtigen. Sofern die 
Lehrgangskosten über dem für das jeweilige Bildungsziel geltenden B-DKS bzw. 
dem Schwellenwert liegen, muss vor der Erteilung der Zulassung die Zustim-
mung zu den Lehrgangskosten gem. § 180 Abs. 3 Nr. 3 von dem Team 
Kostenzustimmung im OS der AA Halle eingeholt werden.  


B-DKS und Kosten-
zustimmung 


V.FbW.20 Die Zahlung der Lehrgangskosten erfolgt ausschließlich an die Teilnehmerin 
oder den Teilnehmer monatlich im Voraus. Eine Zahlung an den Träger mit 
Abtretungserklärung ist unzulässig. Bei betrieblichen Einzelumschulungen kann 
hiervon abgewichen werden. 


Ausschluss der 
Zahlung an Träger 


Zu § 180 


V.FbW.21 Der  zuständige OS AMDL erfasst die vom Träger übermittelten Daten 
(Kurzfragebogen/Zertifikate) in COSACH und übersendet dem Träger den 
Maßnahmebogen. Eine Erfassung soll nur erfolgen, wenn ein einlösbarer 
Bildungsgutschein bzw. eine Anmeldebescheinigung für eine Teilnehmerin oder 
einen Teilnehmer der AA / gE vorliegt. 


Erfassung in 
COSACH/ 
Maßnahmebogen 


V.FbW.22 (1) Die Fehlzeitenmeldungen sind auszuwerten und dahingehend zu prüfen, ob 
durch die kumulierten Fehlzeiten der Erfolg der Maßnahme noch gewährleistet 
ist. Die Zuständigkeit hierfür ist vor Ort festzulegen (z.B. Maßnahmebetreuer).  


Fehlzeiten 



http://www.baintern.de/zentraler-Content/A-05-Berufliche-Qualifizierung/A-052-Qualifizierung-von-Arbeitnehmerinnen-und-Arbeitnehmern/Dokument/Bundes-Durchschnittskostensaetze.html

http://www.baintern.de/nn_32236/zentraler-Content/A-05-Berufliche-Qualifizierung/A-052-Qualifizierung-von-Arbeitnehmerinnen-und-Arbeitnehmern/Dokument/Arbeitshilfe-FbW.html#d1bodyText.14

http://www.baintern.de/nn_32236/zentraler-Content/A-05-Berufliche-Qualifizierung/A-052-Qualifizierung-von-Arbeitnehmerinnen-und-Arbeitnehmern/Dokument/Arbeitshilfe-FbW.html#d1bodyText.14

http://www.baintern.de/nn_32236/zentraler-Content/A-05-Berufliche-Qualifizierung/A-052-Qualifizierung-von-Arbeitnehmerinnen-und-Arbeitnehmern/Dokument/Arbeitshilfe-FbW.html#d1bodyText.14
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(2) Der Träger ist verpflichtet, eine gesonderte Meldung für Teilnehmende die 
die Maßnahme nicht antreten, die Maßnahme abbrechen oder vorzeitig 
beenden oder die Prüfung nicht bestehen, zu erstellen. Die Änderungsmitteilun-
gen sind zeitnah in COSACH zu erfassen (Registerkarte „Förderdaten“ im 
Teilnehmerdatensatz“, Feld: „Ergebnis der Maßnahme/ Nichtantritts-/ Austritts-
meldung“). 


Änderungsmitteilung 
durch Träger 


Zu § 327  


V.FbW.23 (1) Bezüglich des Zuständigkeitswechsels bei Teilnahme an einer Weiterbil-
dungsmaßnahme wird auf die DA Alg – Punkt 2.2 zu § 327 verwiesen. 


Umzug in einen 
anderen Agenturbezirk 


(2) Die Umstellung des Falles erfolgt durch Änderung der Organisationsdaten 
durch die abgebende AA / den (abgebenden)  OS – Team Alg Plus. Die 
Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer  ist über die Änderungen zu informie-
ren. 


(3) Entfallen durch den Umzug Leistungen,  ist  die (vorläufige) Zahlungsein-
stellung dieser Leistungsarten vorzunehmen.  Bei Vorliegen der Voraussetzun-
gen ist die Zahlung durch die aufnehmende AA / den OS – Team Alg Plus zu 
veranlassen. Erforderliche Änderungs- bzw. Aufhebungsbescheide sind zu 
erstellen. 


(4) Hat die abgebende AA / der OS – Team Alg Plus Leistungen gezahlt, 
obwohl die Voraussetzungen nicht vorgelegen haben, entscheidet die 
aufnehmende AA / der OS – Team Alg Plus über die Aufhebung der der 
Leistungszahlung zugrunde liegenden Entscheidung gem. §§ 45, 48 SGB X 
und die Erstattung der zu Unrecht erbrachten Leistungen gem. § 50 SGB X. 
Dies gilt auch, wenn die Teilnahme an der Weiterbildungsmaßnahme wegen 
des Umzugs abgebrochen wird und Arbeitslosigkeit weiterhin vorliegt. 


 





		Förderung der beruflichen Weiterbildung
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Auszug der maßgeblichen Vorschriften des SGB III  
§ 81 


Grundsatz 
(1) (…)  
(2) Anerkannt wird die Notwendigkeit der Weiterbildung bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wegen fehlenden 
Berufsabschlusses, wenn sie 
1.  über einen Berufsabschluss verfügen, jedoch auf Grund einer mehr als vier Jahre ausgeübten Beschäftigung in an- 


oder ungelernter Tätigkeit eine dem Berufsabschluss entsprechende Beschäftigung voraussichtlich nicht mehr ausü-
ben können, oder 


2.  nicht über einen Berufsabschluss verfügen, für den nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften eine Ausbil-
dungsdauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne einen solchen 
Berufsabschluss, die noch nicht drei Jahre beruflich tätig gewesen sind, können nur gefördert werden, wenn eine Be-
rufsausbildung oder eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme aus in ihrer Person liegenden Gründen nicht mög-
lich oder nicht zumutbar ist. 


Zeiten der Arbeitslosigkeit, der Kindererziehung und der Pflege eines Angehörigen der Pflegestufe I bis III stehen Zeiten 
einer Beschäftigung nach Satz 1 Nummer 1 gleich. 
(3) (…)/ (3a) (…) 
(4) Der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer wird das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Förderung bescheinigt 
(Bildungsgutschein). Der Bildungsgutschein kann zeitlich befristet sowie regional und auf bestimmte Bildungsziele be-
schränkt werden. Der von der Arbeitnehmerin oder vom Arbeitnehmer ausgewählte Träger hat der Agentur für Arbeit den 
Bildungsgutschein vor Beginn der Maßnahme vorzulegen. Die Agentur für Arbeit kann auf die Ausstellung eines Bil-
dungsgutscheins bei beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verzichten, wenn der Arbeitgeber und die Ar-
beitnehmerin oder der Arbeitnehmer damit einverstanden sind. 
(5) Für die berufliche Weiterbildung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, bei denen die Notwendigkeit der Wei-
terbildung wegen eines fehlenden Berufsabschlusses nach Absatz 2 anerkannt ist, können Arbeitgeber durch Zuschüsse 
zum Arbeitsentgelt gefördert werden, soweit die Weiterbildung im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses 
durchgeführt wird. Die Zuschüsse können bis zur Höhe des Betrags erbracht werden, der sich als anteiliges Arbeitsent-
gelt für weiterbildungsbedingte Zeiten ohne Arbeitsleistung errechnet; dieses umfasst auch den darauf entfallenden pau-
schalierten Arbeitgeberanteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag. 


§ 82 
Förderung besonderer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 


Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können bei beruflicher Weiterbildung durch volle oder teilweise Übernahme der 
Weiterbildungskosten gefördert werden, wenn 
1. sie bei Beginn der Teilnahme das 45. Lebensjahr vollendet haben, 
2. sie im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses für die Zeit der Teilnahme an der Maßnahme weiterhin An-


spruch auf Arbeitsentgelt haben, 
3. der Betrieb, dem sie angehören, weniger als 250 Beschäftigte hat, 
4. die Maßnahme außerhalb des Betriebes, dem sie angehören, durchgeführt wird, 
5. Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden, die über ausschließlich arbeitsplatzbezogene kurzfristige Anpas-


sungsfortbildungen hinausgehen und  
die Maßnahme und der Träger für die Förderung zugelassen sind. § 81 Absatz 4  gilt. Der Bildungsgutschein kann in 
Förderhöhe und Förderumfang beschränkt werden. Bei der Feststellung der Zahl der Beschäftigten sind Teilzeitbeschäf-
tigte mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als zehn Stunden mit 0,25, von nicht mehr als 20 
Stunden mit 0,50 und von nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen. 


§ 131a 
Sonderregelungen zur beruflichen Weiterbildung 


(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern können bei beruflicher Weiterbildung, auch wenn die Voraussetzungen des 
§ 82 Satz 1 Nummer 1 und 2 nicht vorliegen, durch Übernahme der Weiterbildungskosten nach § 82 gefördert werden, 
wenn  
1. der Arbeitgeber mindestens 50 Prozent der Lehrgangskosten trägt und 
2. die Maßnahme vor Ablauf des 31. Dezember 2020 beginnt. 
(2) (…) 
(3) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die an einer nach § 81 geförderten beruflichen Weiterbildung teilnehmen, die 
zu einem Abschluss in einem Ausbildungsberuf führt, für den nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften eine 
Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist, erhalten folgende Prämien, wenn die Maßnahme vor Ab-
lauf des 31. Dezember 2020 beginnt: 
1. nach Bestehen einer in diesen Vorschriften geregelten Zwischenprüfung eine Prämie von 1 000 Euro und 
2. nach Bestehen der Abschlussprüfung eine Prämie von 1 500 Euro. 


§ 327 
Grundsatz 


(1) – (5) (…) 


(6) Die Bundesagentur kann die Zuständigkeit abweichend von den Absätzen 1 bis 5 auf andere Dienststellen übertra-
gen. 
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1. Leistungen, Personenkreis  


1.1 Die in Betracht kommenden Förderinstrumente des SGB III sind der Arbeitsentgeltzu-
schuss (AEZ) nach § 81 Abs. 5 sowie die Übernahme der Weiterbildungskosten (WK) 
nach §§ 81 Abs. 2, 82 und 131a Abs. 1.  


Leistungen 


1.2 (1) Das Programm WeGebAU richtet sich an geringqualifizierte Beschäftigte (§ 81 
Abs. 2) und  Beschäftigte in kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) (§§ 82, 
§ 131a Abs. 1). 


förderfähiger 
Personenkreis 


 (2) Geringqualifizierte außerhalb KMU können ausschließlich bei Teilnahme an Wei-
terbildungen gefördert werden, die zu einem Berufsabschluss oder einer berufsan-
schlussfähigen Teilqualifikation führen (siehe FW FbW 81.21 und 81.22). 


 


 (3) Grenzgängerinnen/ Grenzgänger können wie Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer 
mit Sitz im Inland gefördert werden. 


Grenzgänger 


 (4) Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer können nicht gefördert werden, sofern ein Re-
habilitationsträger im Sinne des SGB IX zuständig ist (Förderausschluss gem. § 22 
Abs. 2 SGB III). 


Rehabilitanden 


 (5) Aufgrund des Förderausschlusses nach § 22 Abs. 4 ist eine Förderung nicht mög-
lich, wenn es sich bei der/dem Beschäftigten um eine/n Hilfebedürftige/n bzw. ein Mit-
glied einer Bedarfsgemeinschaft handelt. 


erwerbsfähige  
Hilfebedürftige 
 


1.3 Die Leistungen des Programms sind gegenüber gesetzlichen und tarifvertraglichen 
Verpflichtungen des Arbeitgebers zur Qualifizierung der Arbeitnehmer grundsätzlich 
nachrangig.  


Vorrang gesetz-
licher oder tarif-
vertraglicher 
Leistungen 


1.4 Die Kombination von Förderinstrumenten innerhalb des Programms WeGebAU sowie 
mit Förderung aus dem wirkungsorientierten Egt ist nicht ausgeschlossen. 


Produktkombina-
tionen 


1.5 Die Förderung nach § 81 Abs. 2 hat Vorrang vor der Förderung nach §§ 82 und 131a 
Abs. 1, d.h. bei Geringqualifizierten in KMU, die an abschlussorientierten Maßnahmen 
teilnehmen, können Lehrgangskosten in voller Höhe übernommen werden.  


Vorrang § 81 
Abs. 2  


 


2. Förderung von Geringqualifizierten nach § 81 Abs. 2   


 (1) Bei der Übernahme von Weiterbildungskosten für Personen nach § 81 Abs. 2 gel-
ten die FW FbW analog; Lehrgangskosten werden in voller Höhe getragen. 


 


 (2) Die Förderung kann nur bei Teilnahme an Weiterbildungen erfolgen, die direkt  
oder schrittweise zu einem Berufsabschluss führen. Hierzu gehören: 


• Umschulungen (betrieblich oder bei einem Träger),  


• Vorbereitungslehrgänge auf Externen- bzw. Nichtschülerprüfungen,  
• berufsanschlussfähige Teilqualifikationen im Sinne der BA. 


Förderungsfähi-
ge Maßnahmen 
für Geringquali-
fizierte 


 (3) Berufsanschlussfähige Teilqualifikationen können auch zu einer abschlussorien-
tierten berufsqualifizierenden Ausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen nach 
dem BBiG, der HwO bzw. nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften zusam-
mengefasst werden. Diese Art der Weiterbildung umfasst folgende Eckpunkte: 
• Durchführung der Ausbildung an unterschiedlichen Lernorten bzw. wechselnd an 


verschiedenen Lernorten (im Betrieb, bei einer Bildungseinrichtung, bei einer 
überbetrieblichen Schulungsstätte). 


• Modularer Ablauf entlang der in der jeweiligen Ausbildungsordnung hinterlegten 
Ausbildungsinhalte mit Orientierung an der zeitlichen Gliederung in der jeweiligen 
Ausbildungsordnung.  


• Flexibilität beim Moduleinsatz (Reihenfolge kann unter Berücksichtigung der be-
trieblichen Belange flexibel erfolgen; Module müssen nicht direkt hintereinander 
absolviert werden; zwischen den Modulen können auch zeitliche Unterbrechun-
gen liegen). 


• Der erfolgreiche Abschluss eines Moduls wird von der Ausbildungsstätte bestä-
tigt. 


• Der Berufsabschluss soll nach erfolgreichem Besuch aller Module über die Ex-
ternenprüfung erreicht werden. 


• Zulassung der Module nach der AZAV. 


Abschlussorien-
tierte berufsqua-
lifizierende Aus-
bildung 
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 (4) Bei Förderungen von zum anerkannten Berufsabschluss führenden Weiterbildun-
gen sind die Regelungen des § 180 Abs. 4 anzuwenden (siehe auch FW 180.41); be-
rufsrechtliche Verkürzungsmöglichkeiten sind zwingend zu berücksichtigen.  


Maßnahmedauer 


 


3. Arbeitsentgeltzuschuss (AEZ) nach § 81 Abs. 5  


 (1) Der AEZ kann nur für die Freistellung geringqualifizierter Arbeitnehmer/innen im 
Sinne § 81 Abs. 2 gewährt werden. Weitere Voraussetzungen für eine Förderung 
sind, dass  
• das Arbeitsverhältnis mindestens bis zum Ende der Weiterbildungsmaßnahme 


besteht, 
• wegen der Teilnahme an der Maßnahme ganz oder zeitweise Arbeitsleistung 


nicht erbracht werden kann, 
• der Arbeitgeber den/die Arbeitnehmer/in für die Dauer der Weiterbildungsteil-


nahme unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts freistellt. 


AEZ nur für Ge-
ringqualifizierte 


 (2) Mit AEZ können nur sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse ge-
fördert werden.  


  


 (3) AEZ kann nur für Ausfallzeiten im Zusammenhang mit Weiterbildungen gewährt 
werden, die direkt oder schrittweise zu einem Berufsabschluss i.S. FW FbW 81.21 
oder einer berufsanschlussfähigen Teilqualifikation i.S. FW FbW 81.22 führen.  


Anforderungen 
an die Weiterbil-
dung 


 (4) Betriebliche Umschulungen haben Vorrang vor außerbetrieblichen Umschulungen; 
Maßnahmen zur Vorbereitung auf die Externen/-Nichtschülerprüfung haben Vorrang 
vor Umschulungen, wenn die Voraussetzungen hierfür vorliegen. 


 


 (5) Die Höhe des AEZ orientiert sich am Umfang der anlässlich der Teilnahme an der 
Weiterbildung nicht erbringbaren Arbeitsleistung. Er kann für Zeiten ohne Arbeitsleis-
tung bis zu 100% betragen. Bei der Zuschusshöhe ist das Interesse des Arbeitgebers 
an der Weiterbildung des/der Arbeitnehmers/in angemessen zu berücksichtigen. 
Unabhängig von der tatsächlichen Ausfallzeit darf der Zuschuss nicht mehr als 50% 
in folgenden Fällen betragen: 
• betriebliche Umschulungen, 
• Qualifizierungen, bei denen die Teilnahme auf Arbeitnehmer/innen eines Betrie-


bes begrenzt ist sowie 
• Umschulungen in Fachschulberufen (wie z.B. Altenpflegerin/ Altenpfleger), bei 


denen der überwiegende Teil der berufspraktischen Ausbildung beim bisherigen 
Arbeitgeber stattfindet. 


Die Begrenzung auf 50% gilt nicht in den Fällen, in denen Teilqualifikationen zu einer 
abschlussorientierten berufsqualifizierenden Ausbildung in anerkannten Ausbildungs-
berufen nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG), der Handwerksordnung (HwO) bzw. 
nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften zusammengefasst werden. Hier 
gelten für die Förderhöhe unter Berücksichtigung der tatsächlichen weiterbildungsbe-
dingten Ausfallzeiten folgende Parameter: 


• Erstes Modul: mindestens 50%, 
• Zweites Modul: mindestens 60%, 
• Drittes Modul: mindestens 80%, 
• Viertes Modul: mindestens 90%, 
• Fünftes und jedes weitere Modul: 100%. 


Zuschusshöhe   
Grundsatz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausnahme 


 (6) Maßnahmen mit einer Dauer von unter 4 Wochen können nicht gefördert werden.  Mindestdauer 


 (7) Bei Förderungen von zum anerkannten Berufsabschluss führenden Weiterbil-
dungsmaßnahmen mit AEZ sind grundsätzlich die Regelungen des § 180 Abs. 4 an-
zuwenden, auch wenn keine Weiterbildungskosten gewährt werden. Bei der Zu-
schussdauer sind berufsrechtliche Verkürzungsmöglichkeiten zu berücksichtigen. 


Anwendung der 
Regelungen des 
§ 180 Abs. 4 


 (8) Für den Zuschuss sind berücksichtigungsfähig: 


• das vom Arbeitgeber regelmäßig gezahlte Arbeitsentgelt, soweit es das tarifliche 
Arbeitsentgelt oder, wenn eine tarifliche Regelung nicht besteht, das für ver-
gleichbare Tätigkeiten ortsübliche Arbeitsentgelt nicht übersteigt, sowie 


• der pauschalierte Anteil des Arbeitgebers am Gesamtsozialversicherungsbeitrag. 


Berücksichti-
gungsfähiges 
Arbeitsentgelt 
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 (9) Für Zeiten, in denen dem/der Arbeitnehmer/in vom Arbeitgeber kein Arbeitsentgelt 
gezahlt wird (z.B. Bezug von Krankengeld, unbezahlter Urlaub), kann AEZ nicht ge-
währt werden. 


Zeiten, in denen 
kein Arbeitsent-
gelt gezahlt wird 


 (10) Eine zeitgleiche Förderung oder Kombination des AEZ mit dem Eingliederungs-
zuschuss nach §§ 88 ff. ist wegen der unterschiedlichen Intentionen der Leistungen 
nicht möglich. 


Förderkonkur-
renz EGZ 


 (11) Der Anspruch auf Kurzarbeitergeld (Kug) schließt die Gewährung von AEZ aus, 
da der Arbeitsausfall vorrangig nicht weiterbildungsbedingt ist, sondern auf wirtschaft-
lichen oder strukturellen Gründen beruht. Eine Anschlussförderung mit AEZ kann da-
gegen bei Arbeitnehmern/innen erfolgen, die zuvor im Rahmen der Qualifizierung in 
Verbindung mit Kurzarbeit gefördert wurden und bei denen die Kurzarbeit vorzeitig 
endet, sofern sie bis zum Ende der Maßnahme freigestellt werden. 


Ausschluss ei-
ner Förderung 
bei Anspruch 
auf Kug 


 (12) Liegen die Voraussetzungen für eine Förderung nach § 110 (Transfermaßnah-
men) dem Grunde nach vor, ist die Gewährung von Leistungen nach § 81 Abs. 5  
ausgeschlossen, da es sich um Leistungen mit gleicher Zielsetzung handelt. Ebenso 
ist die Förderung von Beziehern von Transferkurzarbeitergeld ausgeschlossen. Die 
Förderung erfolgt hier ausschließlich durch Übernahme der Weiterbildungskosten 
nach § 111a SGB III (siehe FW FbW). 


Ausschluss ei-
ner Förderung 
bei Transfer-
maßnahmen und 
dem Bezug von 
Transfer-Kug 


 


4. Förderung von Arbeitnehmern/innen in Betrieben mit weniger als 250 Beschäf-
tigten (KMU), §§ 82, 131a Abs. 1 


 


 (1) Soweit nachfolgend nichts anderes festgelegt ist, gelten die FW zu §§ 81 bis 87 
und §§ 177 – 180 und 183 analog. 


FW zu §§ 81-87, 
177-180, 183 


 (2) Lehrgangskosten werden nur anteilig erstattet:  


• bis zu 75% bei älteren Beschäftigten (§ 82 SGB III), bei denen die Schulungszeit 
zumindest teilweise in die übliche Arbeitszeit fällt und 


• bis zu 50% in allen anderen Fällen, wenn der Arbeitgeber mindestens 50% der 
Lehrgangskosten trägt. 


Sonstige Weiterbildungskosten werden nur übernommen, wenn sie zusätzlich entste-
hen. Kosten, die aufgrund des Beschäftigungsverhältnisses ohnehin anfallen (z.B. 
Fahrstrecken zur Arbeitsstätte, Kosten für Kinderbetreuung oder die Kosten für eine 
Zweitwohnung am Arbeitsort) können nicht erstattet werden. 


Erstattung der 
Weiterbildungs-
kosten 
(§§ 82 Satz 1; Nr. 
2, 131a Abs. 1) 


 (3) Ein Betrieb i.S. § 82 Satz 1 Nr. 3 SGB III muss im Gesamtunternehmen weniger 
als 250 Mitarbeiter beschäftigen. Bei der Beurteilung des KMU-Status sind alle Be-
triebsstätten, Partnerunternehmen bzw. verbundenen Unternehmen zu berücksichti-
gen. Ein Betrieb kann als verbunden angesehen werden, wenn er einem Konzern an-
gehört und dadurch Zugang zu finanziellen und sonstigen Ressourcen hat, die Wett-
bewerbern gleicher Größe nicht zur Verfügung stehen. 


Förderfähige Be-
triebe/ Betriebs-
begriff/ KMU  
(§ 82 Nr. 3) 


 (4) Unter einer Maßnahme, die außerhalb des Betriebes stattfindet, ist eine Maßnah-
me zu verstehen, die von einem Dritten durchgeführt wird. 


Außerbetriebli-
che Maßnahme 
(§ 82 Nr. 4) 


 (5) Zur Vermeidung von Mitnahmeeffekten und Wettbewerbsverzerrungen sollen An-
passungsqualifizierungen mit überwiegend betriebsspezifischen Inhalten nicht geför-
dert werden. Dies bedeutet, dass Maßnahmen, die 


• weniger als 4 Wochen oder 160 Unterrichtsstunden dauern, 


• ganz oder teilweise am Arbeitsplatz stattfinden, 
• arbeitsplatzbezogene, firmeninterne Qualifizierungen (z.B. kurze Einweisungs-


schulungen aufgrund technischer Änderungen im Betrieb) beinhalten, 
• zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs zwingend notwendig sind oder 


• zu denen der Arbeitgeber nach Gesetz oder Tarifvertrag oder aufgrund betriebli-
cher oder vertraglicher Vereinbarungen verpflichtet ist, 


nicht gefördert werden können. 


Anforderungen 
an zu fördernde 
Maßnahmen 
(§ 82 Nrn. 4,5) 


 (6) Die Förderung der Weiterbildungskosten nach §§ 81 Abs. 2, 82 und 131a erfordert 
eine Träger- und Maßnahmezulassung durch eine fachkundige Stelle (§§ 177 ff.). Zu 
den Möglichkeiten der Einzelfallzulassung siehe FW FbW zu § 177 Abs. 5. 


Träger- und 
Maßnahme-
zulassung 
(§ 82 Satz 1) 
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V Verfahren  
V1 Soweit eine Übernahme von Weiterbildungskosten erfolgen soll, ist die Arbeitnehme-


rin/der Arbeitnehmer vor Beginn der Teilnahme zu beraten (§§ 7, 81 Abs. 1 Nr. 2 SGB 
III). Art und Intensität der Beratung orientieren sich am Einzelfall. Die AA regelt, wer 
die Beratung durchführt und wer die Förderentscheidung trifft (arbeitnehmer- oder ar-
beitgeberorientierte Vermittlungsfachkraft). 


Beratungs-
pflicht 


V2 Die Haushaltsmittel des Programms werden getrennt vom wirkungsorientierten Ein-
gliederungstitel bewirtschaftet.  


Bewirtschaftung 


Zu § 81 Abs. 5 


V3 Die GA zum Verfahren EGZ sind entsprechend anzuwenden, sofern nicht Besonder-
heiten des AEZ entgegenstehen. 


GA EGZ 


V4 Leistungsbegründendes Ereignis ist der Teilnahmebeginn. Antragstellung 


Zu §§ 82, 131a 


V5 Zu den (Förder-) Modalitäten siehe FW 131a.31FW FbW.  Prämien nach 
§ 131a Abs. 3 


Zu § 327 


V6 (1) Die Entscheidung über die Förderung von beschäftigten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern und die Bewilligung/Zahlbarmachung der Leistungen obliegt sowohl 
beim AEZ als auch bei den Weiterbildungskosten der AA, in deren Bezirk der Sitz des 
Betriebes liegt, in dem die personalverantwortliche Leitung angesiedelt ist (Betriebs-
sitz-AA). 


Zuständigkeiten/ 
Verfahren 


 (2) Bei Arbeitgebern, die als Großkunde betreut werden, obliegt die Erstberatung so-
wie die Koordination aller Folgeschritte in den involvierten Agenturen dem/der Groß-
kundenbetreuuer/in. Bei der Förderung von sonstigen Großunternehmen mit mehre-
ren, bundesweit verteilten Niederlassungen erfolgt im Hinblick auf eine möglichst ein-
heitliche Förderpraxis die Koordinierung durch die RD, in deren Bezirk das Unter-
nehmen seinen Hauptsitz hat. Diese stimmt auch das Maßnahmenprogramm mit den 
anderen betroffenen RD/AA ab. 


Verfahren bei 
bezirks-
übergreifenden 
Projekten 


 (3) Der Betriebssitz-AA obliegen 
• die Erst- und Folgeberatung im Zusammenhang mit der Förderung  
• die Datenerhebung und -erfassung in VerBIS  
• die Prüfung der Fördervoraussetzungen und Entscheidung dem Grunde 


nach  
• die Ausstellung des Bildungsgutscheins (soweit hierauf nicht verzichtet wird) 


samt Förderunterlagen über COSACH  
• die Überwachung des Rücklaufs der Förderunterlagen  
• die Entscheidung über die Bewilligung der Förderung (Stellungnahme) 


 
Die Zahlbarmachung des Förderfalls obliegt dem für die Betriebssitz-AA zuständigen 
OS (für den AEZ: Team BEH, für die Weiterbildungskosten: Team Alg Plus). 
 
Die Prüfung der Fördervoraussetzungen und die Entscheidung über die Förderung 
sind in VerBIS zu dokumentieren.  


Abwicklung  
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Änderungshistorie 
Stand der FW 
 


Betroffene  
Passagen 


Vorgenommene Änderungen 


01.08.2016 
 


Insgesamt 
 


Generelle Überarbeitung bezüglich der Trennung 
nach allgemeinen Weisungen und Weisungen zum 
Verfahren 
 


 Gesetzestext Aufnahme § 45 Abs. 8 SGB III 
 


 Gesetzestext 
 


Aufnahme § 131 SGB III 
 


 45.02 
 


Erweiterung des förderfähigen Personenkreises 
aufgrund des § 131 SGB III 
 


 45.08 Regelung zum Ende der zeitlichen Befristung des 
AVGS MAG 
 


 45.10 Mögliche Ausweitung der Dauer der MAG auf zwölf 
Wochen (§ 45 Abs. 8 SGB III) 
 


 V.45.02 Aufnahme der Zuständigkeit des Operativen Ser-
vice 


 V.45.07 Regelung zur Ausfinanzierung bei Rechtskreis-
wechsel 
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Rechtsgrundlagen 
- Teil 1 - 


§ 45 SGB III - Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung 
 
(1) Ausbildungsuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitsuchende und Arbeitslose können bei 
Teilnahme an Maßnahmen gefördert werden, die ihre berufliche Eingliederung durch 


1. Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, 


2. Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen, 


3. Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschäftigung, 


4. Heranführung an eine selbständige Tätigkeit oder 


5. Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme 


unterstützen (Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung). Für die Aktivierung von 
Arbeitslosen, deren berufliche Eingliederung auf Grund von schwerwiegenden Vermittlungshemmnis-
sen, insbesondere auf Grund der Dauer ihrer Arbeitslosigkeit, besonders erschwert ist, sollen Maß-
nahmen gefördert werden, die nach inhaltlicher Ausgestaltung und Dauer den erhöhten Stabilisie-
rungs- und Unterstützungsbedarf der Arbeitslosen berücksichtigen. Versicherungspflichtige Beschäfti-
gungen mit einer Arbeitszeit von mindestens 15 Stunden wöchentlich in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum sind den versicherungspflichtigen Beschäftigungen nach Satz 1 Nummer 3 gleichge-
stellt. Die Förderung umfasst die Übernahme der angemessenen Kosten für die Teilnahme, soweit 
dies für die berufliche Eingliederung notwendig ist. Die Förderung kann auf die Weiterleistung von 
Arbeitslosengeld beschränkt werden. 


(2) Die Dauer der Einzel- oder Gruppenmaßnahmen muss deren Zweck und Inhalt entsprechen. So-
weit Maßnahmen oder Teile von Maßnahmen nach Absatz 1 bei oder von einem Arbeitgeber durchge-
führt werden, dürfen diese jeweils die Dauer von sechs Wochen nicht überschreiten. Die Vermittlung 
von beruflichen Kenntnissen in Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung darf die 
Dauer von acht Wochen nicht überschreiten. Maßnahmen des Dritten Abschnitts sind ausgeschlos-
sen. 


(3) Die Agentur für Arbeit kann unter Anwendung des Vergaberechts Träger mit der Durchführung von 
Maßnahmen nach Absatz 1 beauftragen. 
 
(4) Die Agentur für Arbeit kann der oder dem Berechtigten das Vorliegen der Voraussetzungen für 
eine Förderung nach Absatz 1 bescheinigen und Maßnahmeziel und -inhalt festlegen (Aktivierungs- 
und Vermittlungsgutschein). Der Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein kann zeitlich befristet sowie 
regional beschränkt werden. Der Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein berechtigt zur Auswahl 


1. eines Trägers, der eine dem Maßnahmeziel und -inhalt entsprechende und nach § 179  
    zugelassene Maßnahme anbietet, 
2. eines Trägers, der eine ausschließlich erfolgsbezogen vergütete Arbeitsvermittlung in ver- 
    sicherungspflichtige Beschäftigung anbietet, oder 
3. eines Arbeitgebers, der eine dem Maßnahmeziel und -inhalt entsprechende betriebliche  
    Maßnahme von einer Dauer bis zu sechs Wochen anbietet. 
 
Der ausgewählte Träger nach Satz 3 Nummer 1 und der ausgewählte Arbeitgeber nach Satz 3 Num-
mer 3 haben der Agentur für Arbeit den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein vor Beginn der Maß-
nahme vorzulegen. Der ausgewählte Träger nach Satz 3 Nummer 2 hat der Agentur für Arbeit den 
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Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein nach erstmaligem Vorliegen der Auszahlungsvoraussetzun-
gen vorzulegen. 


(5) Die Agentur für Arbeit soll die Entscheidung über die Ausgabe eines Aktivierungs- und Vermitt-
lungsgutscheins nach Absatz 4 von der Eignung und den persönlichen Verhältnissen der Förderbe-
rechtigten oder der örtlichen Verfügbarkeit von Arbeitsmarktdienstleistungen abhängig machen. 


(6) Die Vergütung richtet sich nach Art und Umfang der Maßnahme und kann aufwands- oder erfolgs-
bezogen gestaltet sein; eine Pauschalierung ist zulässig. § 83 Absatz 2 gilt entsprechend. Bei einer 
erfolgreichen Arbeitsvermittlung in versicherungspflichtige Beschäftigung durch einen Träger nach 
Absatz 4 Satz 3 Nummer 2 beträgt die Vergütung 2 000 Euro. Bei Langzeitarbeitslosen und behinder-
ten Menschen nach § 2 Absatz 1 des Neunten Buches kann die Vergütung auf eine Höhe von bis zu 2 
500 Euro festgelegt werden. Die Vergütung nach den Sätzen 3 und 4 wird in Höhe von 1 000 Euro 
nach einer sechswöchigen und der Restbetrag nach einer sechsmonatigen Dauer des Beschäfti-
gungsverhältnisses gezahlt. Eine erfolgsbezogene Vergütung für die Arbeitsvermittlung in versiche-
rungspflichtige Beschäftigung ist ausgeschlossen, wenn das Beschäftigungsverhältnis 


1. von vornherein auf eine Dauer von weniger als drei Monaten begrenzt ist oder 


2. bei einem früheren Arbeitgeber begründet wird, bei dem die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer 
    während der letzten vier Jahre vor Aufnahme der Beschäftigung mehr als drei Monate lang ver-  
    sicherungspflichtig beschäftigt war; dies gilt nicht, wenn es sich um die befristete Beschäftigung be- 
    sonders betroffener schwerbehinderter Menschen handelt.  


(7) Arbeitslose, die Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, dessen Dauer nicht allein auf § 147 Absatz 
3 beruht, und nach einer Arbeitslosigkeit von sechs Wochen innerhalb einer Frist von drei Monaten 
noch nicht vermittelt sind, haben Anspruch auf einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein nach 
Absatz 4 Satz 3 Nummer 2. In die Frist werden Zeiten nicht eingerechnet, in denen die oder der Ar-
beitslose an Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung sowie an Maßnahmen der 
beruflichen Weiterbildung teilgenommen hat. 


(8) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 Satz 3 Nummer 3 darf bei Langzeitarbeitslosen 
oder Arbeitslosen, deren berufliche Eingliederung auf Grund von schwerwiegenden Vermittlungs-
hemmnissen besonders erschwert ist, die Teilnahme an Maßnahmen oder Teilen von Maßnahmen, 
die bei oder von einem Arbeitgeber durchgeführt werden, jeweils die Dauer von zwölf Wochen nicht 
überschreiten. 


 
§ 131 SGB III - Sonderregelung zur Eingliederung von Ausländerinnen und 
Ausländern mit Aufenthaltsgestattung 
 
Für Ausländerinnen und Ausländer, die eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz besitzen und 
aufgrund des § 61 des Asylgesetzes keine Erwerbstätigkeit ausüben dürfen, können bis zum 31. De-
zember 2018 Leistungen nach dem Zweiten und Dritten Unterabschnitt des Ersten Abschnitts des 
Dritten Kapitels sowie Leistungen nach den §§ 44 und 45 erbracht werden, wenn bei ihnen ein recht-
mäßiger und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist. Bei einem Asylbewerber, der aus einem sicheren 
Herkunftsstaat nach § 29a des Asylgesetzes stammt, wird vermutet, dass ein rechtmäßiger Aufenthalt 
nicht zu erwarten ist.  
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45.01 


Betriebliche Maßnahmen sollen die berufliche Eignung in Bezug auf die angestreb-
te Tätigkeit feststellen. 


Die Verringerung und Beseitigung berufsfachlicher Vermittlungshemmnisse können 
Gegenstand der betrieblichen Maßnahme sein. 


Betriebliche Maßnahmen begründen kein Beschäftigungsverhältnis. Sie werden 
auch nicht analog eines Praktikums durchgeführt.  


45.02 


Zum förderfähigen Personenkreis gehören von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitsu-
chende und Arbeitslose.  


Ausländerinnen und Ausländer, die eine Aufenthaltsgestattung oder Bescheinigung 
über die Meldung als Asylsuchender (BüMA) besitzen, eine gute Bleibeperspektive 
haben und aufgrund des § 61 Asylgesetzes keine Erwerbstätigkeit ausüben dürfen, 
können bis 31. Dezember 2018 eine Förderung nach § 45 SGB III erhalten. Aus 
welchen Herkunftsländern förderfähige Ausländerinnen und Ausländer stammen 
können, kann dem Intranetauftritt für diese Förderleistung entnommen werden. 


(BA Intranet » SGB III » Förderung » Aktivierung / berufliche Eingliederung » Maß-
nahmen bei einem Arbeitgeber (MAG)). 


Zu den von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitsuchenden zählen auch  
• Berufsrückkehrende (§ 20 SGB III),  
• Hochschulabsolventinnen/Hochschulabsolventen,  
• Selbständige sowie 
• in Transfer- oder Auffanggesellschaften Beschäftigte. 


45.03 


Nicht von Arbeitslosigkeit bedroht sind Arbeitsuchende, die in einem unbefristeten 
Beschäftigungsverhältnis stehen und aus persönlichen Gründen einen neuen Ar-
beitsplatz suchen. 


Ausbildungsuchende sind von dieser Förderleistung nicht erfasst. Für sie gelten die 
Leistungen des Dritten Abschnitts des Dritten Kapitels des SGB III. 


45.04 


Teilnehmerinnen/Teilnehmer an betrieblichen Maßnahmen gelten nicht als arbeits-
los. Sie sind arbeitsuchend zu führen und weiterhin in die Vermittlungsbemühungen 
einzubeziehen. In VerBIS nimmt der Statusassistent die erforderlichen Statusände-
rungen automatisiert vor. 


45.05 


Die Förderleistung muss die Chance auf die Eingliederung in versicherungspflichti-
ge Beschäftigung deutlich verbessern. Damit orientiert sich die Notwendigkeit ins-
besondere an den im Beratungs- und Vermittlungsgespräch ermittelten Hand-
lungsbedarfen in der Potenzialanalyse und dem daraus abgeleiteten strategischen 
Vorgehen entsprechend der Eingliederungsvereinbarung.   


45.06 


Die Förderung betrieblicher Maßnahmen kann durch Zuweisung oder durch einen 
Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) erfolgen. 


Bei der Entscheidung, ob die Zuweisung in eine betriebliche Maßnahme oder die 
Ausstellung eines AVGS zweckmäßig ist, berücksichtigt die Vermittlungs- und Be-
ratungsfachkraft die Eignung und die persönlichen Verhältnisse der Kundin-


Zielsetzung 


Förderfähiger  
Personenkreis 


Nicht förderfähige Perso-
nen 


Status während der Teil-
nahme 


Notwendigkeit 


Zugang zur Maßnahme 



https://www.baintranet.de/002/004/001/002/Seiten/Massnahmen-bei-einem-Arbeitgeber-MAG.aspx

https://www.baintranet.de/002/004/001/002/Seiten/Massnahmen-bei-einem-Arbeitgeber-MAG.aspx
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nen/Kunden. Es ist zu hinterfragen, ob diese in der Lage sind, einen Maßnahme-
träger (Arbeitgeber) auszuwählen, der die passgenaue betriebliche Maßnahme 
durchführt.  


Dabei ist auch zu entscheiden, ob die Förderung in Form eines AVGS oder eine 
Zuweisung durch die Agentur für Arbeit für die schnellere Erreichung des Förder-
ziels sinnvoller erscheint. 


45.07 


(1) Für die Zuweisung erhält der Kunde/die Kundin einen Zuweisungsbescheid mit 
Benennung eines konkreten Arbeitgebers. Hierzu ist auch der Erklärungsbogen 
auszuhändigen. 


 (2) Im Zuweisungsbescheid ist der Maßnahmeinhalt festzulegen. Die Vermittlungs- 
und Beratungsfachkraft hat dabei die inhaltliche Ausgestaltung der betrieblichen 
Maßnahme entsprechend der strategischen Ausrichtung festzuschreiben. Dabei 
sind der Zielberuf/die Zieltätigkeit sowie die berufspraktischen, fachbezogenen 
Maßnahmeinhalte detailliert und für den Maßnahmeträger (Arbeitgeber) nachvoll-
ziehbar zu beschreiben.  


45.08 


(1) Die Ausstellung eines AVGS ist eine verbindliche Förderzusage im Sinne einer 
Zusicherung gemäß § 34 SGB X. Der AVGS wird der Kundin/dem Kunden für die 
Teilnahme an einer betrieblichen Maßnahme ausgehändigt. Er berechtigt zur Aus-
wahl eines geeigneten Maßnahmeträgers (Arbeitgeber), der diese Maßnahme 
durchführt. 


(2) Der AVGS ist zeitlich zu befristen und regional auf den in Frage kommenden 
Arbeitsmarkt zu beschränken. Die Inhalte der Maßnahme sind durch die Vermitt-
lungs- und Beratungsfachkraft im AVGS festzulegen und zu beschreiben. 


(3) Über die konkrete Befristung entscheidet die Vermittlungs- und Beratungsfach-
kraft. Die zeitliche Befristung des AVGS ist längstens am Gültigkeitsablauf der Ein-
gliederungsvereinbarung auszurichten. Bei Bezieherinnen / Beziehern von Arbeits-
losengeld ist darauf zu achten, dass das Ende der Befristung nicht über den Alg-
Anspruch hinausgeht. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die zeitliche Befris-
tung nicht an einem Samstag/Sonntag/Feiertag oder am letzten Tag eines Monats 
endet.   


(4) Die Beschränkung bezieht sich auf die Region, in der eine Auswahl eines Maß-
nahmeträgers (Arbeitgeber) möglich ist. Die Festlegung ist von der Vermittlungs- 
und Beratungsfachkraft zu konkretisieren und hat sich an der strategischen Aus-
richtung des Integrationsprozesses zu orientieren. Das Stellengesuch der Kun-
din/des Kunden gibt hierzu Anhaltspunkte. 


(5) Der Eintritt in die Maßnahme muss innerhalb der zeitlichen Befristung des 
AVGS erfolgen. 


 
(6) Die Zusicherung endet mit Zeitablauf der Befristung.  


Die Agentur für Arbeit ist nicht mehr an die Zusicherung gebunden bei: 


• Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung, 
• Wegfall der Arbeitslosigkeit ohne Arbeitsaufnahme / Ende der Arbeitssuche, 
• Wohnortwechsel in den Bezirk einer anderen Agentur für Arbeit, 
• Wechsel der Zuständigkeit zum Träger der Grundsicherung. 


Zuweisung 


Konkretisierung des Maß-
nahmeinhaltes 


AVGS 


Ausgestaltung des AVGS 


Zeitliche Befristung 


Regionale  
Beschränkung 


Maßnahmebeginn 


Ende der Zusicherung 
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45.09 


Die zeitgleiche Ausgabe mehrerer AVGS mit gleichen oder unterschiedlichen Maß-
nahmezielen im Rahmen der Ermessensleistung ist ausgeschlossen. Nach Ab-
schluss einer Maßnahme ist zunächst festzustellen, ob das Förderziel erreicht oder 
ggf. darauf aufbauend eine weitere Förderleistung notwendig ist.  


Besteht ein Rechtsanspruch auf einen AVGS MPAV nach § 45 Abs. 7 SGB III, ist 
dieser auszuhändigen, auch wenn der Kundin/dem Kunden bereits ein AVGS MAG 
ausgestellt wurde, dessen Befristung zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen 
ist. 


45.10 


Betriebliche Maßnahmen dürfen jeweils die Dauer von sechs Wochen bei einem 
Arbeitgeber nicht überschreiten. Bei Langzeitarbeitslosen oder Arbeitslosen, deren 
berufliche Eingliederung auf Grund von schwerwiegenden Vermittlungshemmnis-
sen besonders erschwert ist, ist die Teilnahme an Maßnahmen oder Teilen von 
Maßnahmen, die bei oder von einem Arbeitgeber durchgeführt werden, jeweils bis 
zur Dauer von zwölf Wochen möglich. 


Dabei ist grundsätzlich von einer Dauer von fünf Arbeitstagen wöchentlich auszu-
gehen. Bei branchen- bzw. betriebsüblichen Besonderheiten kann dies abweichen 
(z.B. Sechs-Tage-Woche). Unter Beachtung der arbeits- und tarifrechtlichen Vor-
schriften darf die Dauer von 42 bzw. 84 Kalendertagen nicht überschritten werden. 


Die konkrete Dauer wird von der Vermittlungs- und Beratungsfachkraft festgelegt. 
Sie richtet sich nach den individuellen Handlungsbedarfen, dem daraus abgeleite-
ten strategischen Vorgehen und den Anforderungen an die betriebliche Maßnah-
me. 


45.11 


Nähere Regelungen z.B. zum Einsatz dieser Förderleistung sowie zur regionalen 
Beschränkung bzw. zum Einsatz des AVGS können die Agenturen für Arbeit in 
ihren ermessenslenkenden Weisungen in dezentraler Verantwortung treffen. 


45.12 


(1) Zweck der Maßnahme darf es nicht sein, ausschließlich oder überwiegend Tä-
tigkeiten auszuüben, für die i.d.R. Entgelt gezahlt wird. Betriebliche Maßnahmen 
dürfen nicht dazu genutzt werden, urlaubs- oder krankheitsbedingte Ausfälle oder 
betriebliche Spitzenbelastungen aufzufangen. Finanzielle Zuwendungen des Ar-
beitgebers für die im Rahmen der Maßnahme erbrachten Leistungen sind ausge-
schlossen. 


(2) Maßnahmen können nur dann von einem Zeitarbeitsunternehmen durchgeführt 
werden, wenn die Maßnahme im Zeitarbeitsunternehmen selbst erfolgt oder die 
Betreuung und Anleitung der Teilnehmerin/des Teilnehmers durch eine Fachkraft 
des Zeitarbeitsunternehmens gewährleistet ist und die einschlägigen Bestimmun-
gen der Zeitarbeitsbranche eingehalten werden. 


45.13 


(1) Eine betriebliche Maßnahme kann nur unter den Bedingungen erfolgen, dass 


• die maßgeblichen arbeitsrechtlichen Bestimmungen einschließlich des Un-
fallversicherungsschutzes der Teilnehmerin/des Teilnehmers eingehalten 
werden,  


Keine zeitgleichen AVGS 


Maximale  
Maßnahmedauer 


Ermessenslenkende  
Weisungen 


Tätigkeit im Betrieb 


Zeitarbeitsunternehmen 


Anforderung an  
Arbeitgeber 
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• Betreuung, Beaufsichtigung und Anleitung der Teilnehmerin/des Teilneh-
mers durch eine Fachkraft erfolgen und 


• die Teilnehmerin/der Teilnehmer einen Berichtsbogen erhält, wenn im An-
schluss an die Maßnahme keine Übernahme in ein versicherungspflichtiges 
Beschäftigungsverhältnis durch den Arbeitgeber erfolgt. In diesem Berichts-
bogen sind insbesondere die während der Maßnahme erworbenen Kennt-
nisse und Fertigkeiten zu beschreiben sowie ggf. die Anzahl der Fehltage 
anzugeben. 


(2) Betriebliche Maßnahmen stehen unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversi-
cherung. Zuständig ist der Unfallversicherungsträger, dem der Arbeitgeber angehört. 


45.14 


(1) Bei der Übernahme der notwendigen Kosten für die Teilnehmerinnen/den Teil-
nehmer sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. 


(2) Erstattungen beziehen sich auf den notwendigen Umfang, d.h. ohne die Kos-
tenübernahme hätte eine Maßnahmeteilnahme nicht erfolgen können. Die Kosten, 
die in keinem unmittelbaren Zusammenhang zur Maßnahmeteilnahme stehen, 
können nicht erstattet werden. Entstehen für die Teilnahme keine Kosten, ist die 
Förderung, soweit ein Anspruch besteht, auf die Weiterleistung von Arbeitslosen-
geld beschränkt. 


(3) Im § 45 SGB III ist die Übernahme der angemessenen Kosten im Zusammen-
hang mit der Teilnahme an der Maßnahme nicht näher geregelt. Zur einheitlichen 
Rechtsanwendung und Verwaltungsvereinfachung sind für die Erstattung der Fahr-
kosten die Regelungen des § 63 Abs. 1 und 3 SGB III anzuwenden.  


Sollten im Einzelfall Kosten für auswärtige Unterbringung und Verpflegung anfallen, 
sind diese zu erstatten, wenn sie für die Teilnahme tatsächlich notwendig sind. 
Dabei sind die Höchstbeträge des § 86 SGB III zu beachten. 


Zusätzliche notwendige Kinderbetreuungskosten können bis zu 130 Euro pro auf-
sichtspflichtigem Kind und Kalendermonat auf Nachweis erstattet werden. Bei kür-
zeren Maßnahmen erfolgt grundsätzlich eine anteilmäßige Abrechnung (1/30 pro 
Tag). Bei Betreuungseinrichtungen (z.B. Kindergarten) kann auch der volle Mo-
natsbetrag bis maximal 130 Euro pro Kind gezahlt werden, wenn die Betreuungs-
einrichtung auch bei kürzeren Betreuungszeiten den Monatsbeitrag in voller Höhe 
in Rechnung stellt. Verpflegungskosten sind keine Kinderbetreuungskosten. 


(4) Bestehen gesetzliche Verpflichtungen des Arbeitgebers zur Kostenübernahme, 
ist eine Erstattung ausgeschlossen. 


45.15 


(1) Die Leistungen nach § 45 SGB III unterliegen dem Leistungsverbot nach § 22 
Abs. 2 SGB III, wenn ein anderer Rehabilitationsträger zuständig ist. 


(2) Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung für behinderte Men-
schen (§ 19 SGB III) werden als allgemeine Leistungen zur Förderung der Teilhabe 
am Arbeitsleben (§ 113 Abs. 1 Nr. 1 und § 115 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 45 SGB III) 
und somit im Rahmen der Leistungen zur beruflichen Rehabilitation erbracht.  


45.16 


Betriebliche Maßnahmen bei einem Arbeitgeber im Ausland können nicht gefördert 
werden.   


Übernahme von teilneh-
merbezogenen Kosten 


Umfang 


Leistungsausschluss 


Rehabilitanden 


Keine Maßnahmen im 
Ausland 
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Verfahren 
- Teil 2 - 


V.45.01 


Die Entscheidung über die Förderung einer betrieblichen Maßnahme (Zuweisung 
bzw. Ausstellung des AVGS) trifft die Vermittlungs-/Beratungsfachkraft der Agentur 
für Arbeit, in deren Bezirk die Kundin/der Kunde seinen Wohnsitz hat.  


Findet die betriebliche Maßnahme nicht im Bezirk der Wohnortagentur statt, emp-
fiehlt sich zur Klärung der Eignung des Maßnahmeträgers (Arbeitgeber) in Zwei-
felsfällen die Einschaltung der Agentur für Arbeit, die für den Sitz des Maßnahme-
trägers (Arbeitgeber) zuständig ist. 


V.45.02 


Über die Notwendigkeit der im Zusammenhang mit der Maßnahmeteilnahme ent-
standenen Kosten der Teilnehmerin/des Teilnehmers, die mit dem Erklärungsbo-
gen beantragt werden, entscheidet die zuständige Vermittlungs-
/Beratungsfachkraft. Die Auszahlung der bewilligten Kosten erfolgt durch den Ope-
rativen Service, Team AMDL, der für die Agentur für Arbeit zuständig ist, die über 
die Teilnahme an der Maßnahme entschieden hat.  


V.45.03 


Der MAG-Zuweisungsbescheid ist über COSACH aufzurufen. Mit dem Zuwei-
sungsbescheid ist der Teilnehmerin/dem Teilnehmer der Erklärungsbogen auszu-
händigen. 


V.45.04  


(1) Der AVGS berechtigt zur Auswahl eines geeigneten Maßnahmeträgers (Arbeit-
geber), der die Maßnahme durchführt. Der ausgewählte Arbeitgeber hat den AVGS 
und die Bestätigung dazu im Original vor Beginn der Maßnahme bei der Agentur 
für Arbeit einzureichen. Diese Unterlagen können auch durch die Kundin/den Kun-
den vorgelegt werden.  


(2) Die Maßnahmeteilnehmerin/der Maßnahmeteilnehmer erhält einen Bescheid 
über die Bewilligung der Teilnahme an der Maßnahme mit Rechtsfolgenbeleh-
rung/Belehrung und den Erklärungsbogen für die Kostenerstattung.  


Der Maßnahmeträger (Arbeitgeber) wird durch eine Mehrfertigung des Bewilli-
gungssbescheides informiert. Dieser Mehrfertigung sind das Begleitschreiben und 
der Berichtsbogen beigefügt.  


Erst nach Bewilligung der Teilnahme kann die Maßnahme beginnen.  


(3) Kann der betrieblichen Maßnahme nicht zugestimmt werden, ist ein Ableh-
nungsbescheid für die Kundin/den Kunden zu erstellen. Der Maßnahmeträger (Ar-
beitgeber) erhält eine entsprechende schriftliche Mitteilung. Der AVGS selbst be-
hält seine Gültigkeit in der ursprünglichen Ausgestaltung. Er berechtigt weiterhin 
zur Auswahl eines Maßnahmeträgers (Arbeitgeber), der diese Maßnahme durch-
führt. Der AVGS kann erneut ausgedruckt und der Kundin/dem Kunden ausgehän-
digt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass in COSACH keine Buchung (Einlö-
sung) erfolgt. 


Zuständigkeit für die För-
derentscheidung 


Entscheidung / Auszah-
lung Teilnehmerkosten 


Verfahren bei Zuweisung 


Verfahren bei AVGS 


Bewilligung der  
Maßnahmeteilnahme 


Ablehnung der  
Maßnahmeteilnahme 
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V.45.05 


Nimmt die Arbeitslose/der Arbeitslose ohne eine Zuweisung bzw. ohne Bewilligung 
an einer betrieblichen Maßnahme teil, steht sie/er der Arbeitsvermittlung gemäß § 
139 SGB III nicht mehr zur Verfügung. Bei Leistungsempfängerinnen / Leistungs-
empfängern ist die Leistungen auszahlende Organisationseinheit zu unterrichten. 


V.45.06 


Teilnehmerinnen/Teilnehmer an betrieblichen Maßnahmen haben der Agentur für 
Arbeit Zeiten der Arbeitsunfähigkeit sofort mitzuteilen und ab dem ersten Tag durch 
eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen. Der Maßnahmeträger (Arbeitgeber) ist 
von der Teilnehmerin/dem Teilnehmer über die Arbeitsunfähigkeit zu informieren. 


V.45.07 


Im Rechtskreis SGB III begonnene Maßnahmen bei einem Arbeitgeber sind von 
der Agentur für Arbeit bis zu deren Abschluss zu finanzieren, wenn die teilnehmen-
de Person leistungsberechtigt nach dem SGB II wird und die gemeinsame Einrich-
tung oder der zuständige kommunale Träger der Teilnahme zustimmt. Dabei ist es 
unerheblich, ob der Wechsel in eine gemeinsame Einrichtung oder zu einem zuge-
lassenen kommunalen Träger stattfindet. Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Ent-
scheidung über die Zuweisung zur Maßnahme bzw. Bewilligung der Teilnahme an 
der Maßnahme.  


V.45.08 


(1) Die Notwendigkeit der betrieblichen Maßnahme ist in der Kundenhistorie in 
VerBIS zu dokumentieren.  


Bei der Ausstellung des AVGS sind auch die Gründe für die getroffenen Festlegun-
gen in einem Beratungsvermerk zu dokumentieren. Es wird empfohlen, als Betreff 
„Ausstellung AVGS MAG“ zu verwenden. Bei Zuweisung in eine betriebliche Maß-
nahme bzw. die Bewilligung einer Maßnahme ist die Angabe des Arbeitgebers und 
des Maßnahmezeitraums in VerBIS (Kundenhistorie) als Beratungsvermerk nach-
vollziehbar zu dokumentieren. Es wird empfohlen, als Betreff „Betriebliche Maß-
nahme nach § 45 SGB III“ zu verwenden. Dies gilt auch im Falle der Ablehnung 
einer konkreten Maßnahmeteilnahme. 


 (2) Die Förderfälle sind in COSACH zu erfassen. Teilnehmerinnen/Teilnehmer sind 
zeitnah und korrekt in COSACH mit Status „B: bewilligt, teilnehmend“ zu erfassen 
und die Datensätze bei Änderungen (z.B. bei Abbrüchen) zeitnah zu aktualisieren. 


V.45.09 


Es gelten folgende Finanzpositionen sowie Haupt- und Teilvorgänge (vgl. Kontie-
rungshandbuch):  


• Maßnahmen bei einem Arbeitgeber nach § 45 Abs. 2 Satz 2 SGB III  
(Zuweisung und AVGS) 
Finanzposition 2-685 11-00-2253 
Hauptvorgang 2202, Teilvorgang 0003 


• Reha: Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung  
Finanzposition 3-681 01-00-4612 
Hauptvorgang 2320, Teilvorgang 0002 


 


Teilnahme ohne Zu-
weisung bzw. ohne 
Bewilligung 


Zeiten der Arbeitsunfähig-
keit 
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Änderungshistorie 
 
Stand der FW 
 


Betroffene  
Passagen 


Vorgenommene Änderungen 


01.08.2016 


 


Insgesamt 


 


Generelle Überarbeitung bezüglich der Trennung 
nach allgemeinen Weisungen und Weisungen zum 
Verfahren 


 Gesetzestext Aufnahme § 45 Abs. 8 SGB III 


 Gesetzestext Aufnahme § 131 SGB III 


 45.02 Förderausschluss diagnostischer oder 
therapeutischer Inhalte, die in die Zuständigkeit der 
Krankenkassen oder Reha-Träger fallen 


 45.03 


 


Erweiterung des förderfähigen Personenkreises 
aufgrund des § 131 SGB III 


 45.09 Mögliche Ausweitung der Dauer der 
Maßnahmeteile in einem Betrieb auf zwölf Wochen 
(§ 45 Abs. 8 SGB III) 


 45.12 Abs. 2 


          Abs. 3 
 


          Abs. 4 


Hinweis zu Neutralitätspflicht 


Maßnahmeteilnahme an mindestens zwei Tagen 
wöchentlich 


Regelung zum Ende der zeitlichen Befristung 


 V.45.02 und 


V.45.03 


Aufnahme der Zuständigkeit des Operativen 
Service  


 V.45.08 Regelung zur Ausfinanzierung bei 
Rechtskreiswechsel 
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Rechtsgrundlagen 
- Teil 1 - 


§ 45 SGB III – Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung 
 
(1) Ausbildungsuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitsuchende und Arbeitslose können bei 
Teilnahme an Maßnahmen gefördert werden, die ihre berufliche Eingliederung durch 


1. Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, 


2. Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen, 


3. Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschäftigung, 


4. Heranführung an eine selbständige Tätigkeit oder 


5. Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme 


unterstützen (Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung). Für die Aktivierung von 
Arbeitslosen, deren berufliche Eingliederung auf Grund von schwerwiegenden Vermittlungshemmnis-
sen, insbesondere auf Grund der Dauer ihrer Arbeitslosigkeit, besonders erschwert ist, sollen Maß-
nahmen gefördert werden, die nach inhaltlicher Ausgestaltung und Dauer den erhöhten Stabilisie-
rungs- und Unterstützungsbedarf der Arbeitslosen berücksichtigen. Versicherungspflichtige Beschäfti-
gungen mit einer Arbeitszeit von mindestens 15 Stunden wöchentlich in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum sind den versicherungspflichtigen Beschäftigungen nach Satz 1 Nummer 3 gleichge-
stellt. Die Förderung umfasst die Übernahme der angemessenen Kosten für die Teilnahme, soweit 
dies für die berufliche Eingliederung notwendig ist. Die Förderung kann auf die Weiterleistung von 
Arbeitslosengeld beschränkt werden. 


(2) Die Dauer der Einzel- oder Gruppenmaßnahmen muss deren Zweck und Inhalt entsprechen. So-
weit Maßnahmen oder Teile von Maßnahmen nach Absatz 1 bei oder von einem Arbeitgeber durchge-
führt werden, dürfen diese jeweils die Dauer von sechs Wochen nicht überschreiten. Die Vermittlung 
von beruflichen Kenntnissen in Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung darf die 
Dauer von acht Wochen nicht überschreiten. Maßnahmen des Dritten Abschnitts sind ausgeschlos-
sen. 


(3) Die Agentur für Arbeit kann unter Anwendung des Vergaberechts Träger mit der Durchführung von 
Maßnahmen nach Absatz 1 beauftragen. 


(4) Die Agentur für Arbeit kann der oder dem Berechtigten das Vorliegen der Voraussetzungen für 
eine Förderung nach Absatz 1 bescheinigen und Maßnahmeziel und -inhalt festlegen (Aktivierungs- 
und Vermittlungsgutschein). Der Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein kann zeitlich befristet sowie 
regional beschränkt werden. Der Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein berechtigt zur Auswahl 


1. eines Trägers, der eine dem Maßnahmeziel und -inhalt entsprechende und nach  
    § 179 zugelassene Maßnahme anbietet, 
2. eines Trägers, der eine ausschließlich erfolgsbezogen vergütete Arbeitsvermittlung in ver- 
    sicherungspflichtige Beschäftigung anbietet, oder 
3. eines Arbeitgebers, der eine dem Maßnahmeziel und -inhalt entsprechende betriebliche  
    Maßnahme von einer Dauer bis zu sechs Wochen anbietet. 


Der ausgewählte Träger nach Satz 3 Nummer 1 und der ausgewählte Arbeitgeber nach Satz 3 Num-
mer 3 haben der Agentur für Arbeit den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein vor Beginn der Maß-
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nahme vorzulegen. Der ausgewählte Träger nach Satz 3 Nummer 2 hat der Agentur für Arbeit den 
Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein nach erstmaligem Vorliegen der Auszahlungsvoraussetzun-
gen vorzulegen. 


(5) Die Agentur für Arbeit soll die Entscheidung über die Ausgabe eines Aktivierungs- und Vermitt-
lungsgutscheins nach Absatz 4 von der Eignung und den persönlichen Verhältnissen der Förderbe-
rechtigten oder der örtlichen Verfügbarkeit von Arbeitsmarktdienstleistungen abhängig machen. 


(6) Die Vergütung richtet sich nach Art und Umfang der Maßnahme und kann aufwands- oder erfolgs-
bezogen gestaltet sein; eine Pauschalierung ist zulässig. § 83 Absatz 2 gilt entsprechend. Bei einer 
erfolgreichen Arbeitsvermittlung in versicherungspflichtige Beschäftigung durch einen Träger nach 
Absatz 4 Satz 3 Nummer 2 beträgt die Vergütung 2 000 Euro. Bei Langzeitarbeitslosen und behinder-
ten Menschen nach § 2 Absatz 1 des Neunten Buches kann die Vergütung auf eine Höhe von bis zu 2 
500 Euro festgelegt werden. Die Vergütung nach den Sätzen 3 und 4 wird in Höhe von 1 000 Euro 
nach einer sechswöchigen und der Restbetrag nach einer sechsmonatigen Dauer des Beschäfti-
gungsverhältnisses gezahlt. Eine erfolgsbezogene Vergütung für die Arbeitsvermittlung in versiche-
rungspflichtige Beschäftigung ist ausgeschlossen, wenn das Beschäftigungsverhältnis 


1. von vornherein auf eine Dauer von weniger als drei Monaten begrenzt ist oder 


2. bei einem früheren Arbeitgeber begründet wird, bei dem die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer 
    während der letzten vier Jahre vor Aufnahme der Beschäftigung mehr als drei Monate lang ver-  
    sicherungspflichtig beschäftigt war; dies gilt nicht, wenn es sich um die befristete Beschäftigung be- 
    sonders betroffener schwerbehinderter Menschen handelt.  


 (7) Arbeitslose, die Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, dessen Dauer nicht allein auf § 147 Absatz 
3 beruht, und nach einer Arbeitslosigkeit von sechs Wochen innerhalb einer Frist von drei Monaten 
noch nicht vermittelt sind, haben Anspruch auf einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein nach 
Absatz 4 Satz 3 Nummer 2. In die Frist werden Zeiten nicht eingerechnet, in denen die oder der Ar-
beitslose an Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung sowie an Maßnahmen der 
beruflichen Weiterbildung teilgenommen hat. 


(8) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 Satz 3 Nummer 3 darf bei Langzeitarbeitslosen 
oder Arbeitslosen, deren berufliche Eingliederung auf Grund von schwerwiegenden Vermittlungs-
hemmnissen besonders erschwert ist, die Teilnahme an Maßnahmen oder Teilen von Maßnahmen, 
die bei oder von einem Arbeitgeber durchgeführt werden, jeweils die Dauer von zwölf Wochen nicht 
überschreiten. 


 
§ 131 SGB III - Sonderregelung zur Eingliederung von Ausländerinnen und 
Ausländern mit Aufenthaltsgestattung 
Für Ausländerinnen und Ausländer, die eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz besitzen und 
aufgrund des § 61 des Asylgesetzes keine Erwerbstätigkeit ausüben dürfen, können bis zum 31. De-
zember 2018 Leistungen nach dem Zweiten und Dritten Unterabschnitt des Ersten Abschnitts des 
Dritten Kapitels sowie Leistungen nach den §§ 44 und 45 erbracht werden, wenn bei ihnen ein recht-
mäßiger und dauerhafter Aufenthalt zu erwarten ist. Bei einem Asylbewerber, der aus einem sicheren 
Herkunftsstaat nach § 29a des Asylgesetzes stammt, wird vermutet, dass ein rechtmäßiger Aufenthalt 
nicht zu erwarten ist.  
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45.01 


Mit den Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung erhalten  die 
Teilnehmerinnen/Teilnehmer eine individuelle Förderleistung, die ihre passgenaue 
Eingliederung unterstützt.  


45.02 


Zum Erreichen der geschäftspolitischen Ziele stehen speziell entwickelte Stan-
dardprodukte unterschiedlicher Ausrichtung zur Verfügung. Sie berücksichtigen die 
Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit und folgen in ihrer Ausrichtung der Kategorisie-
rung in § 45 Abs. 1 Satz 1 SGB III und den möglichen Maßnahmekombinationen. 


Die Standardprodukte unterliegen dem Vergaberecht. Alternativ besteht die Mög-
lichkeit einer Förderung der Teilnahme an zugelassenen Maßnahmen nach Aus-
wahl durch die Förderberechtigte/den Förderberechtigten. Diese erhalten dafür 
einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) von der Agentur für Arbeit. 
Eine Zuweisung in zugelassene Maßnahmen ist nicht zulässig. 


Träger von Maßnahmen bedürfen nach § 176 SGB III der Zulassung durch eine 
fachkundige Stelle, um Maßnahmen der Arbeitsförderung durchzuführen oder 
durchführen zu lassen. Von dieser Zulassungsvoraussetzung ausgenommen sind 
Arbeitgeber, die betriebliche Maßnahmen oder Teile von betrieblichen Maßnahmen 
durchführen. 


Die Durchführung diagnostischer oder therapeutischer Inhalte, die in die Zustän-
digkeit der Krankenkassen oder Reha-Träger fallen, ist von der Förderung aus-
drücklich ausgeschlossen. Stehen entsprechende Problemlagen im Vordergrund, 
werden die Kundinnen und Kunden an den zuständigen Sozialleistungsträger ver-
wiesen. 


45.03 


Zum förderfähigen Personenkreis gehören Ausbildungsuchende, von Arbeitslosig-
keit bedrohte Arbeitsuchende und Arbeitslose.  


Ausländerinnen und Ausländer, die eine Aufenthaltsgestattung oder Bescheinigung 
über die Meldung als Asylsuchender (BüMA) besitzen, eine gute Bleibeperspektive 
haben und aufgrund des § 61 Asylgesetzes keine Erwerbstätigkeit ausüben dürfen, 
können bis 31. Dezember 2018 eine Förderung nach § 45 SGB III erhalten. Aus 
welchen Herkunftsländern förderfähige Ausländerinnen und Ausländer stammen 
können, kann dem Intranetauftritt für diese Förderleistung entnommen werden. 


(BA Intranet » SGB III » Förderung » Aktivierung / berufliche Eingliederung » Maß-
nahmen bei einem Träger (MAT)) 


Zu den von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitsuchenden zählen auch  


• Berufsrückkehrende (§ 20 SGB III),  
• Hochschulabsolventinnen/Hochschulabsolventen,  
• Selbständige sowie 
• in Transfer- oder Auffanggesellschaften Beschäftigte. 


Die Förderung der Berufswahl und der Berufsausbildung ist im Dritten Abschnitt 
des Dritten Kapitels des SGB III geregelt. Deshalb ist nach § 45 Absatz 2 Satz 4 
SGB III eine entsprechende Förderung ausgeschlossen. Im Rahmen der Maßnah-
men zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung können Ausbildungsuchende in 


Zielsetzung 


Ausrichtung der Leistung 


Nicht zulässige Maßnah-
meinhalte 


Förderfähiger  
Personenkreis 


Besonderheiten bei Aus-
bildungsuchenden 



https://www.baintranet.de/002/004/001/003/Seiten/Massnahmen-bei-einem-Traeger.aspx

https://www.baintranet.de/002/004/001/003/Seiten/Massnahmen-bei-einem-Traeger.aspx
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der Regel nur durch die Heranführung an den Ausbildungsmarkt nach § 45 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 SGB III gefördert werden. 


45.04 


Nicht von Arbeitslosigkeit bedroht sind Arbeitsuchende, die in einem unbefristeten 
Beschäftigungsverhältnis stehen und aus persönlichen Gründen einen neuen Ar-
beitsplatz suchen. 


45.05 


Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Maßnahmen gelten nicht als arbeitslos. Sie sind 
arbeitsuchend zu führen und weiterhin in die Vermittlungsbemühungen der Agentur 
für Arbeit einzubeziehen. In VerBIS nimmt der Statusassistent die erforderlichen 
Statusänderungen automatisiert vor. 


45.06 


Die Förderleistung muss die Chance auf die Eingliederung in versicherungspflichti-
ge Beschäftigung deutlich verbessern. 


Im Rahmen des Beratungs- und Vermittlungsgespräches ist nach § 37  Abs. 1 SGB 
III eine Potenzialanalyse zu erstellen. Aus den daraus resultierenden Handlungs-
bedarfen ergibt sich grundsätzlich die Notwendigkeit der Unterstützungsleistungen 
nach den Nummern 1 bis 5 des Absatzes 1 Satz 1. Die erforderliche Maßnahme 
und das strategische Vorgehen sind mit der Kundin/dem Kunden in der Eingliede-
rungsvereinbarung festzulegen. 


45.07 


Die Förderung der Maßnahmen kann durch Zuweisung in Vergabemaßnahmen 
oder durch eine Förderzusicherung im Rahmen eines AVGS erfolgen. 


Die Entscheidung hierzu ist auch davon abhängig, wie der individuelle Förderbe-
darf mit den vor Ort zur Verfügung stehenden Arbeitsmarktdienstleistungen abge-
deckt werden kann. Es ist zu berücksichtigen, ob geeignete Träger zugelassene 
Maßnahmen anbieten bzw. eine nach dem Vergaberecht eingekaufte Maßnahme 
zur Realisierung der Maßnahmeinhalte vorhanden ist. 


Es ist abzuwägen, für welchen Personenkreis das Gutscheinverfahren zielführend 
ist. Insbesondere Kundinnen/Kunden mit Handlungsbedarf im Bereich der Motivati-
on (darunter zählen auch Jugendliche und junge Erwachsene mit schwerwiegen-
den Hemmnissen) und Kundinnen/Kunden mit komplexen Profillagen sind dafür 
weniger geeignet. Hier ist der Einsatz von Maßnahmen, z.B. Aktivierungshilfen für 
Jüngere oder Maßnahmekombinationen mit individuell festgelegter Zuweisungs-
dauer angezeigt. 


45.08 


(1) Die Vermittlung von beruflichen Kenntnissen im Rahmen der Maßnahme zur 
Aktivierung und beruflichen Eingliederung ist bis zu einer Dauer von acht Wochen 
(max. 320 Unterrichtsstunden, 8 Wochen x 40 Unterrichtsstunden) möglich. Eine 
darüber hinaus gehende Qualifizierung kann nur im Rahmen der Förderung der 
beruflichen Weiterbildung gemäß §§ 81 ff. SGB III oder der Förderung der Berufs-
ausbildung erfolgen.  


Berufliche Kenntnisvermittlung beinhaltet sowohl die Vermittlung fachtheoretischer 
als auch fachpraktischer Inhalte, die für die Ausübung der angestrebten Tätigkeit 


Nicht förderfähige Perso-
nen 


Status während der Teil-
nahme 


Notwendigkeit 


Zugang zur Maßnahme 


Vermittlung von berufli-
chen Kenntnissen 
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notwendig sind. Die Vermittlung beruflicher Kenntnisse bezieht sich dabei auf tätig-
keits- bzw. berufsbezogene Inhalte. 


(2) Maßnahmen oder Maßnahmeteile zur Feststellung, Aktivierung und Entwicklung 
von personenbezogenen Fertigkeiten und Fähigkeiten oder zur Feststellung von 
beruflichen Kenntnissen sowie die praktische Erprobung der vermittelten berufli-
chen Kenntnisse zählen nicht zu der auf acht Wochen begrenzten Kenntnisvermitt-
lung. 


(3) Nicht zur beruflichen Kenntnisvermittlung gehört z.B. der Erwerb von Gesund-
heitsnachweisen. Diese können nach § 44 SGB III aus dem Vermittlungsbudget 
gefördert werden.  


45.09 


(1) Werden Maßnahmeteile bei einem Arbeitgeber durchgeführt, dürfen diese je-
weils die Dauer von sechs Wochen nicht überschreiten. Bei Langzeitarbeitslosen 
oder Arbeitslosen, deren berufliche Eingliederung auf Grund von schwerwiegenden 
Vermittlungshemmnissen besonders erschwert ist, dürfen diese Maßnahmeteile bis 
zu zwölf Wochen dauern. Dies gilt auch für Kooperations- und Erprobungsbetriebe. 
Die Durchführung der Maßnahme für eine Teilnehmerin/einen Teilnehmer kann 
entsprechend der Maßnahmekonzeption auch bei mehreren Kooperationsbetrieben 
erfolgen. Zweck der Maßnahme darf es nicht sein, ausschließlich oder überwie-
gend Tätigkeiten auszuüben, für die i.d.R. Entgelt gezahlt wird. Teile von Maßnah-
men, die bei einem Arbeitgeber stattfinden, dürfen nicht dazu genutzt werden, ur-
laubs- oder krankheitsbedingte Ausfälle oder betriebliche Spitzenbelastungen auf-
zufangen. 


Werden Teile der Maßnahme bei einem Zeitarbeitsunternehmen durchgeführt, darf 
die Tätigkeit nur im Zeitarbeitsunternehmen selbst erfolgen. 


(2) Teile der Maßnahme, die bei einem Arbeitgeber durchgeführt werden, sind Be-
standteil der Gesamtmaßnahme. Sie liegen bezüglich der Organisation und Durch-
führung in der Gesamtverantwortung des Maßnahmeträgers. 


(3) Es ist grundsätzlich von fünf Arbeitstagen wöchentlich auszugehen. Bei bran-
chen- bzw. betriebsüblichen Besonderheiten kann dies abweichen (z. B. Sechs-
Tage-Woche). Unter Beachtung der arbeits- und tarifrechtlichen Vorschriften darf 
die Dauer von 42 bzw. 84 Kalendertagen (sechs bzw. zwölf Wochen) nicht über-
schritten werden. 


45.10 


Maßnahmen können unter Anwendung des Vergaberechts eingekauft oder im Zer-
tifizierungsverfahren von einer fachkundigen Stelle zugelassen werden.  


45.11 


(1) Die Agenturen für Arbeit melden ihren Bedarf an Arbeitsmarktdienstleistungen 
an ihr Regionales Einkaufszentrum (REZ). Zum Einkauf dieser Leistungen kann 
aus mehreren Standardangeboten ausgewählt werden.   


(2) Die Teilnehmerinnen/Teilnehmer werden ausschließlich von ihrer Agentur für 
Arbeit der Vergabemaßnahme zugewiesen. Bei der Auswahl der Teilnehmerin-
nen/Teilnehmer steht dem Maßnahmeträger kein Mitwirkungsrecht zu. 


(3) Die Dauer der Zuweisung in eine Vergabemaßnahme wird für die Kundin/den 
Kunden von seiner Vermittlungs- und Beratungsfachkraft individuell festgelegt. 


Maßnahmeteile bei einem 
Arbeitgeber 


Vergabe- und Zertifizie-
rungsverfahren 


 


Vergabemaßnahmen 


Zuweisung  


Zuweisungsdauer 
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Eine vorzeitige Beendigung ist nur durch die Teilnehmerin/den Teilnehmer selbst 
oder durch seine Agentur für Arbeit möglich. 


(4) Der Preis für die Maßnahme wird im Vergabeverfahren ermittelt. Mit dieser Ver-
gütung sind alle Aufwendungen zur Durchführung der Maßnahme abgegolten. Ein-
zelheiten sind den Produktinformationen bzw. den Vergabeunterlagen zu entneh-
men. Bei der Bestellung der Maßnahmen sind die Bedarfsmengen sorgfältig einzu-
schätzen. Bei geringem Bestellvolumen kann die Kontaktaufnahme mit dem Job-
center sinnvoll sein, damit durch die Bündelung von Losen im Rahmen des Ein-
kaufs entsprechende Angebote erreicht werden können. 


(5) Die Übernahme der notwendigen und angemessenen Kosten, die der Kun-
din/dem Kunden im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Maßnahme entste-
hen, werden vom Maßnahmeträger verauslagt und diesem im Nachhinein von der 
Agentur für Arbeit erstattet. Nähere Regelungen hierzu enthalten die Produktinfor-
mationen und die Vergabeunterlagen. 


45.12 


(1) Maßnahmen, die im Rahmen des Gutscheinverfahrens (AVGS) durchgeführt 
werden, müssen nach § 179 SGB III zugelassen sein. 


 (2) Die Ausstellung eines AVGS ist eine verbindliche Förderzusage im Sinne einer 
Zusicherung gemäß § 34 SGB X. Der AVGS wird der Kundin/dem Kunden für die 
Teilnahme an einer zugelassenen Maßnahme ausgehändigt. Er berechtigt zur 
Auswahl eines Maßnahmeträgers, der diese Maßnahme durchführt. Die Vermitt-
lungs- und Beratungsfachkraft darf aufgrund ihrer Neutralitätspflicht und aus wett-
bewerbsrechtlichen Gründen keine bestimmten Maßnahmeträger empfehlen. 


(3) Der AVGS ist durch die Vermittlungs- und Beratungsfachkraft zeitlich zu befris-
ten, regional zu begrenzen und auf die in Frage kommende Unterstützungsleistung 
zu beschränken. Die konkreten Maßnahmeziele, die -dauer und -inhalte sind fest-
zulegen und zu beschreiben. Die Inhalte sind innerhalb des Maßnahmezeitraums 
an mindestens zwei Tagen in der Woche zu erbringen. 


 
(4) Über die konkrete Befristung entscheidet die Vermittlungs- und Beratungsfach-
kraft unter Berücksichtigung der in der Potenzialanalyse festgestellten Handlungs-
bedarfe und dem daraus abgeleiteten strategischen Vorgehen, des Maßnahmeziels 
und des ggf. verfügbaren Angebots an zugelassenen Maßnahmen. Die zeitliche 
Befristung des AVGS ist längstens am Gültigkeitsablauf der Eingliederungsverein-
barung auszurichten. Bei Bezieherinnen / Beziehern von Arbeitslosengeld ist da-
rauf zu achten, dass das Ende der Befristung nicht über den Alg-Anspruch hinaus-
geht. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die zeitliche Befristung nicht an ei-
nem Samstag/Sonntag/Feiertag oder am letzten Tag eines Monats endet.   


Ist die zeitliche Befristung des AVGS abgelaufen, ohne dass eine Maßnahmeteil-
nahme stattgefunden hat, kann erneut ein AVGS für die konkrete Unterstützungs-
leistung ausgehändigt werden. Allerdings ist in diesem Zusammenhang das Vorlie-
gen der Fördervoraussetzungen erneut zu prüfen. 


 (5) Der Eintritt in die Maßnahme muss innerhalb der zeitlichen Befristung des 
AVGS erfolgen. 


 (6) Die Zusicherung endet mit Zeitablauf der Befristung.  


Die Agentur für Arbeit ist nicht mehr an die Zusicherung gebunden bei: 


Maßnahmekosten 


Teilnehmerkosten 


Zugelassene  
Maßnahmen 


Ausgestaltung des AVGS 


Zeitliche Befristung 


Maßnahmebeginn 


Ende der Zusicherung 
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• Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung, 
• Wegfall der Arbeitslosigkeit ohne Arbeitsaufnahme/ Ende der Arbeitssuche, 
• Wohnortwechsel in den Bezirk einer anderen Agentur für Arbeit, 
• Wechsel der Zuständigkeit zum Träger der Grundsicherung. 


(7) Die regionale Beschränkung bezieht sich auf die Region, in der eine passge-
naue zugelassene Maßnahme durchgeführt wird. Die Festlegung ist von der Ver-
mittlungs- und Beratungsfachkraft zu konkretisieren und hat sich an der strategi-
schen Ausrichtung des Integrationsprozesses zu orientieren.  


 (8) Im AVGS sind auch folgende Punkte detailliert und nachvollziehbar von der 
Vermittlungs- und Beratungsfachkraft zu beschreiben: 


• Maßnahmeziel, 
• Maßnahmeinhalt und 
• Maßnahmedauer. 


Dabei ist die angestrebte Tätigkeit zu berücksichtigen.  


(9) Die zeitgleiche Ausgabe mehrerer AVGS mit gleichen oder unterschiedlichen 
Maßnahmezielen im Rahmen der Ermessensleistung ist ausgeschlossen. Nach 
Abschluss einer Maßnahme ist zunächst festzustellen, ob das Förderziel erreicht 
oder ggf. darauf aufbauend eine weitere Förderleistung notwendig ist.  


Besteht ein Rechtsanspruch auf einen AVGS MPAV nach § 45 Abs. 7 SGB III, ist 
dieser auszuhändigen, auch wenn der Kundin/dem Kunden bereits ein AVGS MAT 
ausgestellt wurde. 


(10) Es werden nur die Maßnahmekosten berücksichtigt, die im Rahmen des Zu-
lassungsverfahrens für die jeweilige Maßnahme festgelegt wurden. 


(11) Bei der Übernahme der notwendigen Kosten für die Teilnehmerin-
nen/Teilnehmer sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu 
beachten. Erstattungen beziehen sich auf den notwendigen Umfang, d.h. ohne die 
Kostenübernahme hätte eine Maßnahmeteilnahme nicht erfolgen können.  


45.13  


(1) Im § 45 SGB III ist die Übernahme der angemessenen Kosten im Zusammen-
hang mit der Teilnahme an der Maßnahme nicht näher geregelt. Zur einheitlichen 
Rechtsanwendung und Verwaltungsvereinfachung sind für die Erstattung der Fahr-
kosten die Regelungen des § 63 Abs. 1 und 3 SGB III anzuwenden.  


(2) Sollten im Einzelfall Kosten für auswärtige Unterbringung und Verpflegung an-
fallen, ist nach den Regelungen des § 86 SGB III zu verfahren.  


(3) Zusätzliche notwendige Kinderbetreuungskosten können bis zu 130 Euro pro 
aufsichtspflichtigem Kind und Kalendermonat auf Nachweis erstattet werden. Bei 
kürzeren Maßnahmen erfolgt grundsätzlich eine anteilmäßige Abrechnung (1/30 
pro Tag). Bei Betreuungseinrichtungen (z.B. Kindergarten) kann auch der volle 
Monatsbetrag bis maximal 130 Euro pro Kind gezahlt werden, wenn die Betreu-
ungseinrichtung auch bei kürzeren Betreuungszeiten den Monatsbeitrag in voller 
Höhe in Rechnung stellt. Verpflegungskosten sind keine Kinderbetreuungskosten. 


(4) Die Vermittlungs- und Beratungsfachkraft entscheidet vor Eintritt der Teilnehme-
rin/des Teilnehmers in die Maßnahme, ob im Einzelfall die Erstattung der notwen-
digen, zusätzlichen Kinderbetreuungskosten erfolgen kann. 


Regionale Beschränkung 


Konkretisierung des Maß-
nahmeinhalts und der 
Maßnahmedauer 


Keine zeitgleichen AVGS 


Maßnahmekosten 


Teilnehmerkosten 


Umfang der Teilnehmer-
kosten 
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Bei Zuweisungen in eine Maßnahme ist im standardisierten Zuweisungsbescheid 
diese Entscheidung für die Erstattung durch den Maßnahmeträger enthalten.  


45.14 


(1) Die Leistungen nach § 45 SGB III unterliegen dem Leistungsverbot nach § 22 
Abs. 2 SGB III, wenn ein anderer Rehabilitationsträger zuständig ist. 


(2) Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung für behinderte Men-
schen (§ 19 SGB III) werden als allgemeine Leistungen zur Förderung der Teilhabe 
am Arbeitsleben (§ 113 Abs. 1 Nr. 1 und § 115 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 45 SGB III) 
und somit im Rahmen der Leistungen zur beruflichen Rehabilitation erbracht. 


45.15 


Abweichend von den vorgenannten Regelungen gelten für die Aktivierungshilfen für 
Jüngere gem. § 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB III folgende Besonderheiten:  


Diese Maßnahme richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene, die wegen 
vielfältiger und schwerwiegender Hemmnisse (multiple Problemlagen) insbesonde-
re im Bereich Motivation/Einstellungen, Schlüsselqualifikationen und sozialer Kom-
petenzen für eine erfolgreiche Qualifizierung auch im Rahmen Berufsvorbereiten-
der Bildungsmaßnahmen (§§ 51 ff. SGB III) noch nicht in Betracht kommen. Dieser 
Personenkreis soll für eine berufliche Qualifizierung motiviert und stabilisiert wer-
den. Ein flexibler und nahtloser Übergang in weitergehende Qualifizierungsangebo-
te (insbesondere Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, Einstiegsqualifizie-
rung) ist anzustreben. 


Rehabilitanden 


Aktivierungshilfen für 
Jüngere 


Zielsetzung 
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Verfahren 
- Teil 2 - 


V.45.01 


Die Entscheidung über die Förderung einer Maßnahme bei einem Träger (Zuwei-
sung bzw. Ausstellung eines AVGS und Entscheidung über die Teilnahme) trifft die 
Vermittlungs-/Beratungsfachkraft der Agentur für Arbeit, in deren Bezirk die Kun-
din/der Kunde seinen Wohnsitz hat.  


V.45.02 


Die Agenturen für Arbeit legen für jede Maßnahme eine maßnahmebetreuende 
Fachkraft fest.  


Zuständig für die Erfassung in COSACH und die Abrechnung der zugelassenen 
und eingekauften Maßnahme ist der OS, Team AMDL, der für die Agentur für Ar-
beit zuständig ist, in deren Bezirk die Maßnahme durchgeführt wird.  


V.45.03 


(1) Die Maßnahmeteilnahme kann im Rahmen einer Zuweisung oder mit einem 
AVGS realisiert werden.  


(2) Der Zuweisungsprozess in eine Vergabemaßnahme bei einem Maßnahmeträ-
ger beginnt mit der Buchung über VerBIS in COSACH. Es sind die im BK-Browser 
bereitgestellten Vordrucke zu verwenden. Bei der Erstellung des Zuweisungsbe-
scheides ist auf die korrekte Auswahl der Kategorie bzw. Maßnahmekombination 
nach § 45 Abs. 1 Satz 1 SGB III zu achten. 


(3) Der ausgewählte Maßnahmeträger hat den AVGS im Original vor Beginn der 
Maßnahme bei der Agentur für Arbeit einzureichen.  


(4) Der AVGS kann nur für zugelassene Maßnahmen eingelöst werden. Für die 
Einlösung eines AVGS ist es erforderlich, dass die Maßnahme in COSACH erfasst 
wurde. Der Beginn der Teilnahme muss in dem Zeitraum liegen, für den die Maß-
nahme zugelassen ist (Maßnahmezulassungszeitraum).  


(5) Bei Annahme des ersten AVGS für eine zugelassene Maßnahme übermittelt 
der Maßnahmeträger die für die Einlösung der AVGS notwendigen maßnahmebe-
zogenen Daten mit einem Kurzfragebogen an die zuständige Agentur für Arbeit. 
Der Kurzfragebogen mit allen Anlagen ist von der Agentur für Arbeit sofort an den 
zuständigen OS, Team AMDL, weiterzuleiten, damit dieser die Erfassung der Maß-
nahme in COSACH vornehmen kann. Bei unplausiblen Daten im Kurzfragebogen 
sind diese Angaben mit dem Träger abzuklären.  


Nach der Erfassung in COSACH teilt der OS, Team AMDL, dem Träger die Maß-
nahmenummer mit. 


(6) Die Teilnehmerin/der Teilnehmer erhält einen Bescheid über die Bewilligung der 
Teilnahme an der Maßnahme mit Rechtsfolgenbelehrung/Belehrung und den Erklä-
rungsbogen für die Kostenerstattung.  
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Maßnahmeabrechnung 


Zugang zur Maßnahme 


Verfahren bei Zuweisung 


Verfahren bei AVGS 


Zugelassene Maßnahme 


Kurzfragebogen 


Bewilligung der Maßnah-
meteilnahme 
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Der Maßnahmeträger wird durch eine Mehrfertigung des Bewilligungsbescheides 
informiert. Dieser Mehrfertigung sind das Begleitschreiben und der Hinweis auf die 
Meldung von Fehltagen bzw. eines Maßnahmeabbruchs der Teilnehmerin/des 
Teilnehmers beigefügt.  


Erst nach Bescheiderteilung kann die Maßnahme beginnen. 


(7) Kann einer konkreten Maßnahmeteilnahme nicht zugestimmt werden, ist ein 
Ablehnungsbescheid für die Kundin/den Kunden zu erstellen. Der Maßnahmeträger 
erhält eine entsprechende schriftliche Mitteilung. Der AVGS selbst behält seine 
Gültigkeit in der ursprünglichen Ausgestaltung. Er berechtigt weiterhin zur Auswahl 
eines Maßnahmeträgers, der diese Maßnahme durchführt. Der AVGS kann erneut 
ausgedruckt und der Kundin/dem Kunden ausgehändigt werden. Dabei ist darauf 
zu achten, dass in COSACH keine Buchung (Einlösung) erfolgt. 


V.45.04 


Bei den Vergabemaßnahmen (Standardleistungen) erteilt die Agentur für Arbeit 
dem Maßnahmeträger im Rahmen des Zuweisungsverfahrens den Zugriff auf eine 
Kopie von Teilen des Bewerberdatensatzes der Teilnehmerin/des Teilnehmers in 
VerBIS. Die technische Umsetzung ist von der Agentur für Arbeit vor Beginn der 
Maßnahme sicherzustellen. 


Mit diesem Verfahren wird auch das teilnehmerbezogene Berichtswesen unter-
stützt. 


Die Vermittlungs- und Beratungsfachkraft prüft die Aktualisierungen des Maßnah-
meträgers und entscheidet über eine Übernahme in VerBIS. Der teilnehmerbezo-
gene Bericht ist im Folgegespräch auszuwerten. 


V.45.05 


Nimmt die Arbeitslose/der Arbeitslose ohne eine Zuweisung bzw. ohne Bewilligung 
an einer Maßnahme teil, steht sie/er der Arbeitsvermittlung gemäß § 139 SGB III 
nicht mehr zur Verfügung. Bei Leistungsempfängern ist die Leistungen auszahlen-
de Organisationseinheit zu unterrichten. 


V.45.06 


Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Vergabemaßnahmen haben dem Träger Zeiten 
der Arbeitsunfähigkeit sofort mitzuteilen und ab dem ersten Tag durch eine ärztli-
che Bescheinigung nachzuweisen. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist der 
Agentur für Arbeit durch den Träger zeitnah zu übergeben. 


Teilnehmerinnen/Teilnehmer an zugelassenen Maßnahmen haben der Agentur für 
Arbeit Zeiten der Arbeitsunfähigkeit sofort mitzuteilen und ab dem ersten Tag durch 
eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen. Der Maßnahmeträger ist von der Teil-
nehmerin/dem Teilnehmer über die Arbeitsunfähigkeit zu informieren. 


V.45.07 


Eine Maßnahmeteilnahme ist grundsätzlich mit einer Einladung gemäß  
§ 309 SGB III kurzfristig nach Maßnahmeende zu verbinden. Dabei ist das Maß-
nahmeergebnis zu besprechen, der teilnehmerbezogene Bericht/die Maßnahme-
bescheinigung auszuwerten und Folgeaktivitäten abzuleiten. 


Ablehnung der Maßnah-
meteilnahme 


Einschaltung Dritter in 
VerBIS bei Vergabemaß-
nahmen 


Teilnahme ohne Zuwei-
sung bzw. ohne Bewilli-
gung 


Zeiten der Arbeitsunfähig-
keit 


Folgegespräch 







Fachliche Weisungen MAT  Stand: 01.08.2016 


Seite 14 von 15 


 


V.45.08 


Im Rechtskreis SGB III begonnene Maßnahmen sind von der Agentur für Arbeit bis 
zu deren Abschluss zu finanzieren, wenn die teilnehmende Person leistungsbe-
rechtigt nach dem SGB II wird und die gemeinsame Einrichtung oder der zuständi-
ge kommunale Träger der Teilnahme zustimmt. Dabei ist es unerheblich, ob der 
Wechsel in eine gemeinsame Einrichtung oder zu einem zugelassenen kommuna-
len Träger stattfindet. Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Entscheidung über die Zu-
weisung zur Maßnahme bzw. Bewilligung der Teilnahme an der Maßnahme.  


V.45.09 


Die Notwendigkeit der Maßnahme ist in der Kundenhistorie in VerBIS zu dokumen-
tieren.  


Bei der Ausstellung des AVGS sind auch die Gründe für die getroffenen Festlegun-
gen in einem Beratungsvermerk zu dokumentieren. Es wird empfohlen, als Betreff 
„Ausstellung AVGS MAT“ zu verwenden.  


Die Zuweisung in eine Maßnahme bzw. die Bewilligung einer Maßnahme ist mit 
Angabe der Maßnahmenummer und des Maßnahmezeitraums in VerBIS (Kunden-
historie) als Beratungsvermerk nachvollziehbar zu dokumentieren. Es wird empfoh-
len, als Betreff „Maßnahme nach § 45 SGB III“ zu verwenden. Dies gilt auch im 
Falle der Ablehnung einer konkreten Maßnahmeteilnahme. 


V.45.10 


Wird bei Maßnahmekombinationen die erfolgreiche Vermittlung vergütet, hat der 
Träger den Erfolg durch die Vermittlungs- und Beschäftigungsbestätigung nachzu-
weisen. Die Frage nach der gegebenenfalls erfolgten Vermittlung durch den Träger 
der Maßnahme wird bereits im Antrag auf Eingliederungszuschuss gestellt. Vor 
Auszahlung der Vermittlungsvergütung sind die Angaben auf der Vermittlungs- und 
Beschäftigungsbestätigung und dem Antrag auf Eingliederungszuschuss abzuglei-
chen. Bei abweichenden Angaben sind Zweifel angebracht und entsprechende 
Recherchen anzustellen, ob die Voraussetzungen für die Zahlung der Vermitt-
lungsvergütung vorliegen. 


V.45.11 


(1) Maßnahmekosten für zugelassene Maßnahmen werden direkt an den Maß-
nahmeträger gezahlt. 


(2) Maßnahmekosten können nur für tatsächlich durchgeführte Maßnahmen bzw. 
Teile von Maßnahmen erstattet werden. Fehlzeiten der Teilnehmerin/des Teilneh-
mers wirken sich nicht mindernd auf die Kostenerstattung aus. Wird die Maßnahme 
vorzeitig beendet, können Maßnahmekosten ab diesem Zeitpunkt nicht mehr er-
stattet werden.  


(3) Die Abrechnung ist durch den Träger innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs 
Monaten (§ 326 SGB III) nach Ende der Maßnahme bei der Agentur für Arbeit ein-
zureichen. Die Frist beginnt mit Ablauf des Monats, in dem die Voraussetzungen 
für die Zahlung der Kosten vorliegen, d.h. wenn die Leistung vollständig erbracht 
wurde.  


Vor Zahlung ist insbesondere bei einer vorzeitigen Beendigung der Maßnahme zu 
prüfen, ob die Rechnung der Leistungserbringung entspricht. 


Ausfinanzierung bei 
Rechtskreiswechsel 


Dokumentation 
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mittlungsvergütung bei 
gleichzeitiger EGZ-
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V.45.12 


Notwendige, im Zusammenhang mit der Maßnahmeteilnahme entstandene Kosten 
der Teilnehmerin/des Teilnehmers werden auf Antrag (Erklärungsbogen) erstattet. 


V.45.13 


(1) Stellt die Vermittlungs- und Beratungsfachkraft fest, dass die erbrachten Leis-
tungen des Maßnahmeträgers nicht den vertraglichen Anforderungen entsprechen, 
hat sie dies dem für den Maßnahmeträger zuständigen Ansprechpartner in der 
Agentur für Arbeit unverzüglich mitzuteilen. Nähere Regelungen sind den gelten-
den Geschäftsprozessen „Bearbeitung von Mängelmeldungen“ für Maßnahmen bei 
einem Träger SGB III zu entnehmen. 


(2) Der Maßnahmeträger hat zum Ende der Maßnahme einen Gesamtbericht über 
den Maßnahmeverlauf und die Besonderheiten/Auffälligkeiten der Maßnahme zu 
erstellen. Der Eingang dieses Berichtes ist entsprechend der gesetzten Frist in den 
Vergabeunterlagen zu überwachen und ggf. einzufordern. Der Berichtsinhalt ist 
auszuwerten. 


(3) Detaillierte Regelungen im Umgang mit Qualitätsmängeln bei zugelassenen 
Maßnahmen sind den geltenden Geschäftsprozessen „Bearbeitung von Mängel-
meldungen“ für Maßnahmen bei einem Träger SGB III zu entnehmen. 


V.45.14 


Abweichend von den vorgenannten Regelungen gelten für die Aktivierungshilfen für 
Jüngere gem. § 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB III folgende Besonderheiten:  


Der Datenaustausch zwischen Maßnahmeträger und Agentur für Arbeit erfolgt über 
eM@w. Der vorgeschriebene Prozessablauf im Rahmen von eM@w ist zu beach-
ten. 


Ein selektiver Zugriff auf das Bewerberprofil der Teilnehmerin/des Teilnehmers in 
VerBIS ist nicht vorgesehen. 


V.45.15 


Es gelten folgende Finanzpositionen sowie Haupt- und Teilvorgänge (vgl. Kontie-
rungshandbuch): 


• Maßnahmen bei einem Träger (Zuweisung) 
Finanzposition 2-685 11-00-2251 
Hauptvorgang 2202, Teilvorgang 0001 


• Maßnahmen bei einem Träger (AVGS) 
Finanzposition 2-685 11-00-2258 
Hauptvorgang 2202, Teilvorgang 0008 


• Reha (Ermessenleistung):  
Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung 
Finanzposition 3-681 01-00-4612 
Hauptvorgang 2320, Teilvorgang 0002 
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1. Rechtliche und geschäftspolitische Grundlagen  
 


1.1. Gesetzliche Grundlage  
 


§ 135 SGB III 
Erprobung innovativer Ansätze 


(1) Die Zentrale der Bundesagentur kann bis zu einem Prozent der im Einglie-
derungstitel enthaltenen Mittel einsetzen, um innovative Ansätze der akti-
ven Arbeitsförderung zu erproben. Die einzelnen Projekte dürfen den 
Höchstbetrag von 2 Millionen Euro jährlich und eine Dauer von 24 Monaten 
nicht übersteigen.  
 


(2) Die Umsetzung und die Wirkung der Projekte sind zu beobachten und aus-
zuwerten. Über die Ergebnisse der Projekte ist dem Verwaltungsrat nach 
deren Beendigung ein Bericht vorzulegen. Zu Beginn jedes Jahres übermit-
telt die Bundesagentur dem Verwaltungsrat eine Übersicht über die laufen-
den Projekte.  


 
 
1.2. Geschäftspolitische Ausrichtung – Rahmenvorgaben des Verwaltungsra-


tes  
 
Mit § 135 SGB III steht der BA ein innovationsförderndes Instrument zur Verfü-
gung, welches die Chance bietet, neue Handlungsansätze in der Arbeitsmarktpoli-
tik zu erschließen. Der Verwaltungsrat stellt dafür ein Budget zur Verfügung, um 
die Netzwerkarbeit auf der Basis des Arbeitsmarktmonitors im Bereich der Fach-
kräftesicherung weiter zu stärken.  
 
Die Ziele des bereitgestellten Budgets zur Erprobung innovativer Lösungsansätze 
im Einzelnen sind 


 
- die Bearbeitung der Handlungsfelder vier („Erwerbspartizipation und Le-


bensarbeitszeit von Menschen über 55 erhöhen“), fünf („Erwerbspartizipa-
tion und Arbeitszeitvolumen von Frauen steigern“) oder acht („Qualifizie-
rung und Weiterbildung vorantreiben“) der Broschüre „Perspektive 2025: 
Fachkräfte für Deutschland“,  


- die Verzahnung regionaler Aktivitäten unterschiedlicher Politikbereiche und  
- die Unterstützung der Umsetzung von gemeinsam in den regionalen Netz-


werken vereinbarten Lösungsansätzen durch anteilige Finanzierung.  
 
Mit dem kooperativen Zusammenwirken der regionalen Akteure verbunden ist die 
Bereitschaft, Expertise und Ressourcen in konkrete Lösungsbeiträge einzubringen. 
An die Unterstützung der identifizierten Handlungsansätze durch die Agentur für 
Arbeit ist daher grundsätzlich das Erfordernis einer Kofinanzierung durch Dritte 
von mindestens 50 Prozent in Form von Geldmitteln geknüpft. Eine geringere Ko-
finanzierung ist nur in besonders begründeten Ausnahmefällen möglich; eine 
mangelnde Finanzausstattung der Partner reicht dafür nicht aus. Überschreitet der 
Finanzierungsanteil der BA 50 Prozent, ist die Zustimmung der Zentrale erforder-
lich.  
Abhängig von den spezifischen Zielen des gewählten Lösungsansatzes sollen 
insbesondere Beschäftigte von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) vom 
Mitteleinsatz profitieren. Die Basis eines verbindlichen, organisationsübergreifen-
den Vorgehens bildet eine Vereinbarung im jeweiligen Netzwerk.  
  


Bearbeitung der 
Handlungsfelder 
vier, fünf bzw. acht 
im Sinne der Bro-
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1.3. Rechtliche Anforderungen  
 
Der innovative Ansatz muss geeignet sein, die Erreichung der Ziele des 
§ 1 SGB III zu unterstützen und er muss den Grundsätzen des SGB III entspre-
chen. Eine Förderung auf der Grundlage des § 135 SGB III ist ausgeschlossen, 
sofern andere Leistungsträger oder andere öffentlich-rechtliche Stellen gesetzlich 
verpflichtet sind den Ansatz zu unterstützen bzw. eine Förderung durch die Rege-
linstrumente möglich ist. Zentrale Fördervoraussetzung des § 135 SGB III ist der 
Innovationsgehalt eines Ansatzes. Eine (Folge-)Förderung von bereits laufenden 
oder über das Regelinstrumentarium förderbaren Projekten ist daher nicht möglich.  
 
 
2. Verfahren  


 
2.1.  Ideenentwicklung, -bewertung und -entscheidung 
 
Mit dem Arbeitsmarktmonitor wurde für die Agenturen für Arbeit eine Plattform ge-
schaffen, um gemeinsam mit den Netzwerkpartnern die regionalen Entwicklungen 
der lokalen Arbeitsmärkte zu analysieren, lokale Handlungspotenziale zu ermitteln 
und in der Folge wirksame, strategische Ansätze beziehungsweise Entwicklungs-
prozesse abzuleiten. Dabei identifizierte, den Rahmenvorgaben der Ziffer 1 ent-
sprechende Lösungsansätze können auf der Basis des § 135 SGB III erprobt wer-
den. Die Agenturen für Arbeit können mit Zustimmung der Regionaldirektion sowie 
einem einstimmigen befürwortenden Votum der regionalen Selbstverwaltung Pro-
jekte auf der Grundlage des § 135 SGB III erproben. Der Zusammenschluss meh-
rerer Agenturen zur Durchführung eines gemeinsamen Projektes innerhalb eines 
Wirtschaftsraumes ist ebenso denkbar und möglich wie die Beteiligung an Projek-
ten oder Programmen Dritter.  
 
Der Ideengeber muss der BA an den jeweils eingereichten Vorschlägen zum Zwe-
cke der näheren Auswertung ein einfaches Nutzungs-, Bearbeitungs- und Verwer-
tungsrecht einräumen (siehe Muster Erklärung).  
 
Nach der Prüfung der gesetzlichen bzw. geschäftspolitischen Vorgaben können für 
eine systematische Bewertung von Projektvorschlägen bzw. für eine fundierte Ent-
scheidung folgende Kriterien herangezogen werden (siehe auch zur Verfügung 
gestellte Bewertungsmatrix): 


 
- Relevanz/strategische Bedeutung: Welche Bedeutung besitzt der skizzierte 


Ansatz aus arbeitsmarktpolitischer Sicht beziehungsweise für die Errei-
chung der strategischen und geschäftspolitischen Ziele der BA?  


- Wirksamkeit/Nachhaltigkeit: Welche nachhaltigen Wirkungen und welche 
nachweisbaren zutreffenden Wirkungsketten können im Rahmen des An-
satzes zu welchem Zeitpunkt realistisch erwartet werden?  


- Wirtschaftlichkeit: Werden die erforderlichen Ressourcen zielgerichtet und 
effizient eingesetzt beziehungsweise Gestaltungselemente aufgezeigt, die 
eine wirtschaftliche Zielerreichung erwarten lassen? Sind die vorgesehe-
nen Kostensätze im Vergleich zu anderen Maßnahmen und Projekten 
nachvollziehbar und angemessen? 


- Übertragbarkeit: Bietet der Ansatz Lösungen an, die grundsätzlich auch auf 
andere Regionen oder Personengruppen übertragbar sein dürften?  


- Evaluierbarkeit: Lassen sich die mit dem Konzept angestrebten Ziele sowie 
die dargestellten Annahmen und Wirkungsketten konkret messen? Sind die 
Einflussgrößen und Wirkungsfaktoren für die Zielerreichung bekannt und 
deutlich im Konzept identifiziert?  


- Übergreifende beziehungsweise Querschnitts-Aspekte: Inwieweit repräsen-
tieren die Strukturen innerhalb des Vorhabens grundlegende gesellschaftli-
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che Prinzipien der Gleichbehandlung bzw. inwieweit unterstützt der Ansatz 
die gleichberechtigte gesellschaftliche und berufliche Teilhabe?  


 
Die gesetzlich vorgeschriebene Beobachtung und Auswertung der Umsetzung und 
Wirkung der Projekte muss Bestandteil der Projektkonzeption sein und bereits mit 
der Entscheidung über die Durchführung einer Erprobung sichergestellt werden. 
Die beabsichtigte Wirkung ist im Rahmen der Konzeption des Vorhabens auszu-
weisen. Der Nachweis der Wirkung ist mit dem Controlling abzustimmen; gegebe-
nenfalls kann auch eine wissenschaftliche Evaluation in Betracht kommen.  
 
Für die Prüfung der gesetzlichen und geschäftspolitischen Vorgaben sowie die 
Dokumentation der abschließenden Entscheidung/Zustimmung durch die Regio-
naldirektion wird eine zentrale Vorlage „Stellungnahme/Entscheidung Regionaldi-
rektion zu § 135 SGB III“ zur Verfügung gestellt. 
 
 
2.2. Durchführung/Erprobung  
 
Nach Prüfung und Entscheidung über die Erprobung eines innovativen Ansatzes 
fordert die Regionaldirektion die für das jeweilige Projekt erforderlichen Haus-
haltsmittel bei der Zentrale an („Anforderung von Haushaltsmitteln § 135 SGB III“). 
Die Vorlage ist an das Postfach „_BA-Zentrale-IF31“ zu übersenden. Die Zentrale 
teilt der Regionaldirektion die Haushaltsmittel zeitnah zu. 
 
Für die Bewirtschaftung der Ausgaben gilt die Ermächtigungsart „c“ (vgl. HBest-
Ermächtigungsarten). Für die Bindung von Haushaltsmitteln gelten die Weisungen 
der HBest (vgl. HBest, Bindung). Mittelbindungen sind im ERP Modul PSM bei 
Erprobung innovativer Ansätze (Finanzposition 2-685 11-00-2281, vgl. Kontie-
rungshandbuch) zu erfassen. Die Ausgaben sind im ERP Modul PSCD bei Erpro-
bung innovativer Ansätze (Hauptvorgang 2200, Teilvorgang 0001, vgl. Kontie-
rungshandbuch) zu buchen.  
 
Soweit nicht jeder der Beteiligten (also BA und Dritte) seinen jeweiligen Finanzie-
rungsanteil selbst trägt und überweist, ist in entsprechenden Vereinbarungen mit 
Dritten auf Regelungen hinzuwirken, die eine centgenaue Abrechnung ermögli-
chen. Dabei ist vorzusehen, dass eine Umbuchung (Vereinnahmung des Kofinan-
zierungsanteils des Dritten) in Kapitel 1 des Haushalts der BA jeweils zur Quar-
talsmitte mit Spitzabrechnung zum Vorquartal und einer Pauschale für das laufen-
de Quartal erfolgt. Regelungen, bei denen die BA in Vorleistung geht, sind haus-
haltsrechtlich nicht zulässig.  
 
Soweit im Rahmen des Projektes öffentliche Aufträge vergeben werden, ist das 
Vergaberecht zu beachten. Vor einer Verwertung eingereichter Vorschläge im 
Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens muss geprüft werden, ob der BA erwei-
terte Nutzungs- und Verwertungsrechte, d. h. über die im Rahmen der Ideeneinrei-
chung hinausgehende Rechte (siehe Ziffer 2.1) eingeräumt werden müssen. So-
fern die Kofinanzierung zwingend an einen Träger gebunden ist, prüft das zustän-
dige Regionale Einkaufszentrum die Möglichkeit einer Freihändigen Vergabe. Vo-
raussetzung ist, dass für die Leistung aus besonderen Gründen nur ein Unterneh-
men in Betracht kommt. Davon umfasst ist der Fall einer vorteilhaften Gelegenheit.  
 
Aufgrund des Innovationscharakters bedarf es für eine Erprobung nach 
§ 135 SGB III grundsätzlich keiner Trägerzulassung gemäß §§ 176 und 178 
SGB III. Gleichwohl muss bei einem Verzicht auf die Trägerzulassung im Vorfeld 
der Erprobung geprüft werden, ob eine Umsetzung im Sinne der Ziele und Er-
kenntnisinteressen vom vorgesehenen Durchführungsverantwortlichen erwartet 
werden kann. 
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http://www.baintern.de/nn_347966/zentraler-Content/A-20-Interner-Service/A-206-Finanzservice/A-206BuPlan/HBest/Dokument/HBest-Bindung.html

http://www.baintern.de/nn_1038728/zentraler-Content/Kontierungshandbuch/2013/Kapitelsammlungen/2-01-11.html

http://www.baintern.de/nn_1038728/zentraler-Content/Kontierungshandbuch/2013/Kapitelsammlungen/2-01-11.html

http://www.baintern.de/nn_1038850/zentraler-Content/Kontierungshandbuch/2013/Vertragssammlungen/15-2201.html

http://www.baintern.de/nn_1038850/zentraler-Content/Kontierungshandbuch/2013/Vertragssammlungen/15-2201.html
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Um die Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie die rechtlichen Verfahrensgrund-
sätze sicherzustellen, wird zu jedem Projekt der Beauftragte für den Haushalt der 
Regionaldirektion (BfdH) nach den Bestimmungen der Bundeshaushaltsordnung 
(BHO) beteiligt. 
 
Innovative Projekte, die im Rahmen des § 135 SGB III erprobt werden, können 
unter der Rubrik „Netzwerke“ in den Arbeitsmarktmonitor eingestellt werden. Damit 
ein aktueller bundesweiter Überblick über Erprobungen nach § 135 SGB III 
entsteht, sollte das Stichwort „§ 135 SGB III“ in den Projektbeschreibungen 
enthalten sein, um bei Suchabfragen auch entsprechende Ergebnisse zu 
ermöglichen. Der Arbeitsmarktmonitor kann zudem im Rahmen der konkreten 
Erprobungsarbeit als Kommunikationsinstrument zwischen der Agentur für Arbeit 
und den externen Netzwerkpartnern genutzt werden. 
 
Die im Rahmen der Erprobungen anfallenden sachbearbeitenden Aufgaben wer-
den in den Operativen Services wahrgenommen.  
Die innovativen Ansätze, die auf der Grundlage des § 135 SGB III erprobt werden, 
sind in COSACH, Verfahrenszweig AMP, Förderbereich „EiA: Erprobung innovati-
ver Ansätze“ zu erfassen.  
 
2.3. Projektübersicht und Ergebnisanalyse  
 
Der Verwaltungsrat der BA ist quartalsweise von der Zentrale über die bewilligten 
Projekte zu informieren. Hierzu übermitteln die Regionaldirektionen dreimonatlich 
(jeweils zum 02.01., 01.04., 01.07., 01.10. des Jahres) eine Übersicht an IF31 
(_BA-Zentrale-IF31). Als Grundlage für die gesetzlich vorgeschriebene jährliche 
Berichtslegung übersenden die Regionaldirektionen jeweils zum Termin 02.01. 
jeden Jahres eine Übersicht über die laufenden Projekte in ihrem Bezirk inklusive 
einer kurzen Information zum jeweiligen Umsetzungsstand an IF31 (_BA-Zentrale-
IF31). 
 
Nach Beendigung eines Projektes sind die Ergebnisse einschließlich der erfolgs-
kritischen Umsetzungserfahrungen über die Regionaldirektion an die Zentrale zu 
übergeben.  
 


COSACH 


Berichtspflichten 


Beteiligung BfdH 
RD 


Einstellung in den 
Arbeitsmarkt-
monitor 


Sachbearbeitung 
im OS 
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